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AMTLICHE MITTEILUNGEN DER GEMEINDE 
 

 
 

Sprechzeiten des Bürgermeisters  
 

 

In der nächsten Woche gelten folgende Öffnungszeiten in den Rathäusern in Unterwachingen und in 

Hausen am Bussen:  

• Rathaus Unterwachingen:  Donnerstag von 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr 

• Rathaus Hausen am Bussen:   Donnerstag von 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr. 

Ihr Anliegen können Sie auch gerne per E–Mail unter info@hausen–am–bussen.de bzw.                

info@unterwachingen.de weitergeben. 

– Bürgermeisteramt –  

 
 

Amtsblatt–Ausgaben über Weihnachten und Neujahr 
 

 

Über die Feiertage Weihnachten und Neujahr erscheinen unsere Amtsblätter wie folgt: 

• Kalenderwoche 51/2025:  

Freitag, 19. Dezember 2025 (Redaktionsschluss: Mittwoch, 17. Dezember 2025) 

• Kalenderwoche 52/2025: Kein Amtsblatt 

• Kalenderwoche 1/2026: Kein Amtsblatt 

• Kalenderwoche 2/2026: 

Freitag, 9. Januar 2026 (Redaktionsschluss: Mittwoch, 7. Januar 2026) 

Bitte berücksichtigen Sie dies bei der Planung zur Veröffentlichung von Inseraten und Beiträgen.  

 
 

Wasseruhrenablesung – Wasserabrechnung 2025 
 

 

Alljährlich zum Jahresende ist die Ablesung der Wasseruhren zur Abrechnung der Kosten für Frisch-

wasser, Schmutzwasser und Niederschlagswasser erforderlich. 

Für Hausen am Bussen finden Sie einen Vordruck auf dem letzten Blatt dieser Amtsblatt-Ausgabe. 

Die Zählerstände in der Gemeinde Unterwachingen werden von Frau Renate Lange abgelesen. 

– Bürgermeisteramt –  
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN 
 

 

 
 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
Entwurfsbeschluss der 14. Änderung der 1. Teilfortschreibung 2030 des 

Flächennutzungsplanes der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen  

– Beteiligung der Öffentlichkeit –  
 

 

Die Verbandsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen hat am 12.12.2023 in öf-

fentlicher Sitzung aufgrund von § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung der 14. Änderung der 1. Teilfort-

schreibung des Flächennutzungsplanes der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen beschlossen. 

Die Aufstellung der Flächennutzungsplanänderung soll im Parallelverfahren zur Aufstellung des vor-

habenbezogenen Bebauungsplans „Freiflächen–Photovoltaikanlage Rottenacker (Leib–/Brün-

nelesäcker)“ der Gemeinde Rottenacker erfolgen. 

Der Beschluss über die frühzeitige Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 1 BauGB 

wurde ebenfalls in öffentlicher Sitzung der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen am 12.12.2023 

gefasst. 

Die Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gem. § 2 Abs. 1 BauGB sowie der frühzeitigen 

Beteiligung wurden am 14.12.2023 bzw. 15.12.2023 im Amtsblatt und auf der Homepage der Ver-

waltungsgemeinschaft Munderkingen bekannt gemacht. 

Der Öffentlichkeit wurde im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung zum Flächennutzungsplanvorent-

wurf im Zeitraum vom 18.12.2023 bis einschließlich 19.01.2024 Gelegenheit gegeben, sich über die 

allgemeinen Ziele und Zwecke und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung der Verwal-

tungsgemeinschaft zu informieren sowie sich hierzu zu äußern. 

Nach Sichtung der eingegangenen Äußerungen und Änderung/Anpassung des Planentwurfes hat die 

Verwaltungsgemeinschaft in seiner Sitzung am 25.11.2025 beschlossen, die förmliche Beteiligung 

der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 2 

BauGB durchzuführen.  

Die Bekanntmachung der Offenlage wird am 11.12.2025 bzw. 12.12.2025 im Amtsblatt sowie auf der 

Homepage der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen ortsüblich bekannt gemacht.  

Der Öffentlichkeit wird im Rahmen einer öffentlichen Auslegung des Flächennutzungsplanentwurfes 

im Zeitraum vom 19.12.2025 bis einschließlich 06.02.2026 Gelegenheit gegeben, sich über der Pla-

nung der Verwaltungsgemeinschaft zu informieren sowie sich hierzu zu äußern. Stellungnahmen sol-

len nach Möglichkeit elektronisch übermittelt werden, können bei Bedarf aber auch auf anderem Weg 

abgegeben werden.  
 

Flächennutzungsplan 

Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ausweisung eines Sondergebietes für die Solar-

energie zu schaffen, wird der Flächennutzungsplan gem. § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren zur 

Bebauungsplanaufstellung geändert. 

Im aktuell rechtgültigen Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen werden 

beide Teilflächen als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Die Teilfläche 2 ist zudem als Fläche 

für die Rohstoffgewinnung (laut Regionalplan Donau Iller) ausgewiesen. Angrenzend dargestellte 

Nutzungen werden durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt. 
 

Geltungsbereich 

Für die Planung vorgesehen sind zwei insgesamt ca. 8,5 ha umfassende Flächen mit einer vorläufig 

geplanten Anlagenleistung von ca. 9,7 MWP innerhalb der Gemeinde Rottenacker, Gemarkung Rot-

tenacker, ca. 1,5 km nördlich der Gemeinde Rottenacker.  

Die Teilfläche 1 umfasst in der Gemarkung Rottenacker das Flurstück Nr. 646 und 647 vollständig 

und weist eine Gesamtfläche von etwa 3,3 ha auf. 

Der Teilfläche 1 wird von folgenden Flurstücken begrenzt: 

• Im Norden durch das Flurstück Nr. 6176 (Gemarkung Kirchen) 

• Im Osten durch das Flurstück Nr. 6175 (Gemarkung Kirchen) 



• Im Süden durch das Flurstück Nr. 636 (Gemarkung Rottenacker) 

• Im Westen durch das Flurstück Nr. 645 (Gemarkung Rottenacker) 

 

Die Teilfläche 2 umfasst in der Gemarkung Rottenacker das Flurstück Nr. 683 vollständig und weist 

eine Gesamtfläche von etwa 5,2 ha auf. 

Der Teilfläche 2 wird von folgenden Flurstücken begrenzt: 

- Im Norden durch das Flurstück Nr. 6174 (Gemarkung Kirchen) 

- Im Osten durch das Flurstück Nr. 684 (Gemarkung Rottenacker) 

- Im Süden durch das Flurstück Nr. 294 (Gemarkung Herbertshofen) 

- Im Westen durch das Flurstück Nr. 330 (Gemarkung Rottenacker) 

 

Diese Flurstücke sind im beigefügten Lageplan dargestellt. Der künftige Geltungsbereich ergibt sich 

aus dem nachfolgenden Plan und ist schwarz umrandet. 

Plangebietsabgrenzung für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Freiflächen–Photovoltaik-

anlage Rottenacker (Leib–/Brünnelesäcker)“, Gemeinde Rottenacker, Gemarkung Rottenacker 

(ohne Maßstab):  

Die Lage der Abgrenzung hat keine Rechtsverbindlichkeit und kennzeichnet nur die Lage des Pla-

nungsbereiches. 
 

 
Abbildung 1: Geltungsbereich des Bebauungsplans „Freiflächen–Photovoltaikanlage  

Rottenacker (Leib–/Brünnelesäcker)“ 

Förmliche Öffentlichkeitsbeteiligung  

Der Öffentlichkeit wird Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.  

Aus diesem Grund wird den Bürgerinnen und Bürgern Gelegenheit gegeben, während dem Zeitraum 

vom 19.12.2025 bis zum 06.02.2026, Stellungnahmen schriftlich oder mündlich zur Niederschrift bei 

der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen, Marktstraße 7, 89597 Munderkingen, vg@munderkin-

gen.de einzureichen. 

Verfügbar sind die Unterlagen in der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen, Flur Erdgeschoss, 

Markstraße 7, 89597 Munderkingen zu den gewöhnlichen Öffnungszeiten: 

Montag bis Freitag  vormittags 08:30 – 11:45 Uhr 

Montag bis Donnerstag nachmittags 13:45 – 16:00 Uhr 

Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung und die auszulegenden Unterlagen sind zusätzlich im 

Internet unter der Internet–Adresse https://www.vg–munderkingen.de/startseite/informationen/flae-

chennutzungsplanverfahren.html eingestellt. Sowie im zentralen Internetportal des Landes Baden–

Württemberg unter folgendem Link https://www.uvp–verbund.de/kartendienste. 

Die betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange werden parallel zur Öffentlich-

keit beteiligt. Es wird darauf hingewiesen, dass ein Planungsbüro (Enviro–Plan GmbH) mit der 

Durchführung des Verfahrens gem. § 4b BauGB beauftragt worden ist. 

Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar: Stellungnahmen zu den Auswirkun-

gen auf Boden, Wasser, Klima, Artenschutz sowie Kultur– und Sachgüter. 
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Hinweise: 

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 2 

BauGB i.V.m. § 4a Abs. 5 BauGB bei der Beschlussfassung über den Flächennutzungsplan unbe-

rücksichtigt bleiben können, sofern die Verwaltungsgemeinschaft deren Inhalt nicht kannte und nicht 

hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Flächennutzungsplans nicht von 

Bedeutung ist. 

Es ist zudem darauf hinzuweisen, dass eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 

des Umwelt–Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 des Umwelt–

Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt–Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Ein-

wendungen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der Veröffentlichungsfrist nicht oder nicht recht-

zeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 
 

Munderkingen, den 11.12.2025 

Thomas Schelkle 

Verbandsvorsitzender  

 
 

 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
Entwurfsbeschluss der 16. Änderung der 1. Teilfortschreibung 2030 des 

Flächennutzungsplanes der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen  

– Beteiligung der Öffentlichkeit –  
 

 

Die Verbandsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen hat am 25.11.2025 in öf-

fentlicher Sitzung den Entwurf zur 16. Änderung der 1. Teilfortschreibung 2030 des Flächennut-

zungsplans der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen gebilligt und beschlossen, diesen Entwurf 

nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch zu veröffentlichen. 

 

Ziel und Zweck der Planung 

Mit der 16. Änderung des Flächennutzungsplanes sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 

die Errichtung eines Kindergartens geschaffen werden.  

Aus der Begründung zum parallellaufenden Bebauungsplan „Areal Kindergarten“ (rechtskräftig seit 

dem 24.09.2025) wird zum Ziel und Zweck der Planung folgendes zitiert: 

„Der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen in Emerkingen wächst stetig. So ist die bestehende Einrich-

tung bereits 2018 an ihre räumlichen Grenzen gestoßen. 

Weil ein dritter Gruppenraum wegen Brandschutzauflagen nur eingeschränkt nutzbar wäre, die An-

zahl an sanitären Anlagen eine Ausweitung der Betriebserlaubnis nicht zulässt und eine Erweiterung 

im Bestand wirtschaftlich und räumlich nicht sinnvoll realisierbar ist, hat sich der Gemeinderat in 

der Sitzung am 25.01.2023 entschieden, einen Neubau auf Flurstück 730 zu realisieren. 

Denn auch zukünftig wird der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen in der Gemeinde Emerkingen stei-

gen. Für sämtliche bestehende Wohngebiete hat der Gemeinderat einen Beschluss zur nachhaltigen 

Nachverdichtung durch zwei Vollgeschosse beschlossen. Vor allem aber werden mit der Erschlie-

ßung es neuen Baugebiets Stützen V im Jahr 2024 weitere 29 Baugrundstücke für junge Familien zur 

Verfügung stehen. 

Aktuell gibt es 2 Kindergartengruppen in der Einrichtung. Eine altersgemischte Gruppe von 2–6 

Jahre mit Verlängerten Öffnungszeiten und Ganztagsbetreuung, sowie eine Kleingruppe von 3–6 Jah-

ren mit Verlängerten Öffnungszeiten. Durch den Neubau soll eine Regelgruppe für bis zu 28 Kindern, 

eine altersgemischte Gruppe bis 22 Kinder und eine Kinderkrippe Platz finden. 

Gleichzeitig wird am neuen Standort, an dem sich auch die Mehrzweckhalle befindet, eine barriere-

freie Bushaltestelle gebaut werden. Damit sind wichtige kommunale Infrastrukturen an einem Ort 

zusammengeführt. Kinder, die von Nachbargemeinden die Einrichtung besuchen, können dann via 

ÖPNV den Kindergarten sicher und direkt erreichen.“ 



Das Plangebiet wird in der 16. Änderung des Flächennutzungsplanes von Grünfläche in Fläche für 

Gemeinbedarf Zweckbestimmung Kindergarten umgewandelt. Insgesamt handelt es sich um eine Flä-

che von ca. 0,43 ha.  

 
 

Auslegung 

Es besteht für jedermann die Möglichkeit die Planung mit Vertretern der Verwaltung zu erörtern und 

sich zu der Planung zu äußern. 
 

Der Entwurf der 16. Änderung der 1. Teilfortschreibung 2030 des Flächennutzungsplans der Verwal-

tungsgemeinschaft Munderkingen wird mit Begründung (jeweils mit dem Datum vom 25.11.2025) 

und den nach Einschätzung der Verwaltungsgemeinschaft wesentlichen, bereits vorliegenden um-

weltbezogenen Stellungnahmen und umweltbezogenen Informationen von Montag, dem 15.12.2025 

bis Freitag, dem 23.01.2026 auf der Internetseite der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen unter 

der Internet–Adresse https://www.vg–munderkingen.de/startseite/informationen/flaechennutzungs-

planverfahren.html veröffentlicht und über das zentrale Internetportal des Bundes und der Länder un-

ter folgendem Link https://www.uvp–verbund.de/kartendienste zugänglich gemacht. 
 

Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet sind die Unterlagen des Flächennutzungsplans an folgen-

der öffentlich zugänglichen Stelle einsehbar: 

–  Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen, Flur Erdgeschoss, Marktstraße 7, 89597 

 Munderkingen 

 Öffnungszeiten / Dienststunden: 

 Montag bis Freitag   vormittags   von 08:30 bis 11:45 Uhr 

 Montag bis Donnerstag   nachmittags   von 13:45 bis 16:00 Uhr 

 und nach telefonischer Vereinbarung 
 

Umweltbezogene Informationen 

Folgende, bereits vorliegende umweltbezogene Informationen sind verfügbar und werden einschließ-

lich Begründung der Flächennutzungsplanänderung ausgelegt. 
 

a.) Begründung mit Aussagen zur Umweltverträglichkeit vom 25.11.2025 

Auswirkungen nach § 13 NatSchG sind erhebliche Beeinträchtigungen zu vermeiden und nicht ver-

meidbare, erhebliche Beeinträchtigungen durch Ausgleichs– oder Ersatzmaßnahmen zu kompensie-

ren. Mit der Ausweisung von Bauflächen sind Auswirkungen auf Natur und Landschaft mit ihren 

Schutzgütern Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, Boden und Fläche, Grund– und Oberflä-

chenwasser, Luft und Klima, Mensch und Gesundheit, Erholung und Landschaftsbild sowie Kultur– 

und Sachgüter in unterschiedlichen Ausprägungen verbunden. Voraussichtlich erhebliche Auswirkun-

gen sind in der Abwägung zu berücksichtigen. 

Die Auswirkungen auf die betroffenen Schutzgüter sowie die vorgeschlagenen Maßnahmen lassen 

sich wie folgt zusammenfassen: 

https://www.uvp-verbund.de/kartendienste


– „Die zur Bebauung anstehende Fläche besteht aus einem mehrschürigen, intensiven Grünland, 

einer geschotterten Parkplatzfläche sowie asphaltierten Straßen und Straßenbegleitgrün. Nörd-

lich des Vorhabensbereichs ist ein 14 – 9 m breiter Streifen mit alten, mehr als 50–jährigen 

Obstbäumen bestanden. Im Baumbestand findet kein Eingriff statt. Randlich wird die Straße um 

einen Gehweg verbreitert. Somit verliert das durch die Straße bereits vorbelastete, extensive 

Grünland 305 m² Fläche.  

Nach Prüfung der zu untersuchenden Schutzgüter ist davon auszugehen, dass im Sinne der Um-

weltverträglichkeit z. T. Beeinträchtigungen des Untersuchungsraumes auftreten. Diese Beein-

trächtigungen können jedoch durch Minderungsmaßnahmen reduziert sowie durch adäquate 

Maßnahmen zum Ausgleich und Ersatz kompensiert werden.  

Der Ausgleichsbedarf beträgt insgesamt 2.646 m². Dieser Ausgleichsbedarf wird durch interne 

und externe Ausgleichsmaßnahmen (Mi 1 und Mi 2 und extern M 3, M 4, M 5) kompensiert.  

Da die im Vorhabensgebiet vorkommenden Bodenarten mittlere Standortbedingungen für Kultur-

pflanzen und eine mittlere bis hohe Funktion für den Naturhaushalt (Ausgleichskörper im Was-

serhaushalt, Filter und Puffer für Schadstoffe) bereitstellen, ist die Beeinträchtigung des Schutz-

gutes Boden als mittel und nachhaltig einzuschätzen. Den Eingriff mildern Verminderungsmaß-

nahmen, wie etwa die Verwendung von versickerungsfähigem Material an Parkflächen und Zu-

fahrten. Als Ausgleich werden Flächen entsiegelt und Sekundärlebensräume durch Dachbegrü-

nung von Flachdächern, Garagen und Carports geschaffen.  

Das Schutzgut Fläche subsummiert Belange verschiedener Schutzgüter, es soll den sorgsamen 

Umgang mit der Ressource Boden sicherstellen. Aufgrund der bereits bestehenden Bebauung 

stellt das Plangebiet eine sinnvolle Erweiterung der bestehenden Siedlungsfläche dar. Durch die 

kompakte Erschließung wird schonend mit dem Schutzgut Fläche umgegangen. Der Eingriff wird 

als gering bewertet. 

Für das Schutzgut Wasser konnte eine mittlere und nachhaltige Beeinträchtigung durch eine re-

duzierte Grundwasserneubildung sowie eine Beeinträchtigung der Filter– und Pufferkapazität 

aufgrund der geplanten Versiegelung festgestellt werden. Hierfür wurden Maßnahmen zur Ver-

meidung und Minderung, wie etwa die Verwendung von versickerungsfähigem Material an Park-

flächen und Zufahrten und die Rückhaltung von Niederschlagswasser in Retentions–Nutzzister-

nen, festgelegt. Im Mischgebiet ist pro Bauplatz eine 10 m3 Regenwasser–Retentions–Nutzzis-

terne und auf dem Gelände des Kindergartens eine 20 m3 Regenwasser–Retentions–Nutzzisterne 

vorgeschrieben. Dieses Brauchwasser ist z. B. zur Wässerung der Außenanlagen und dadurch 

zum Einsparen von Trinkwasser zu verwenden. Das überfließende Wasser wird über den Regen-

wasserkanal gedrosselt und in den Vorfluter geleitet. 

Das Schutzgut Klima und Lufthygiene ist durch die Topographie und den Abfluss der produzierten 

Kaltluft hangabwärts in Richtung des Tobelbachs nur gering beeinträchtigt. Diese Beeinträchti-

gung kann durch die Umsetzung der festgelegten Vermeidungs–, Minderungs– und Ausgleichs-

maßnahmen reduziert werden. Durch die mittels der Pflanzgebote festgesetzten Durchgrünung so-

wie der bestehenbleibenden Streuobst– und Baumbestände wird die Erwärmung der Gebäudekör-

per minimiert sowie der bestmögliche Erhalt der Durchlüftungssituation sichergestellt.  

Für die Einschätzung der Belange des Schutzgutes Flora und Fauna wurde ein Fachbeitrag zur 

speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) erarbeitet. Das Vorhabensgebiet könnte ver-

schiedenen Vogel– und Fledermausarten und einzelnen Reptilien als Lebensraum dienen. In Ab-

stimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde wurden im Jahr 2022 Kartierungen von Vögeln, 

Fledermäusen und Zauneidechsen im Plangebiet und im Umfeld durchgeführt. Es wurde die Brut 

einer Blaumeise nachgewiesen. Die Blaumeise ist ein häufig vorkommender Vogel, besitzt keinen 

Rote Liste Status und somit ist keine CEF–Maßnahme erforderlich. Im Untersuchungsgebiet 

wurden außerdem sieben Fledermaus–Arten erfasst, alle davon streng geschützt. Quartiere 

konnten im Gebiet keine nachgewiesen werden. Durch das Vorhaben mit den im Bebauungsplan 

festgesetzten Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung erfahren diese Arten jedoch keine Be-

einträchtigung. Für diese Artengruppe sind ebenfalls keine konfliktvermeidenden und CEF–Maß-

nahmen erforderlich. Zauneidechsen konnten nicht nachgewiesen werden.  

Nach heutigem Kenntnisstand kann davon ausgegangen werden, dass durch das geplante Vorha-

ben weder für gemeinschaftsrechtlich geschützte Arten (Anhang IV der FFH–Richtlinie, Europäi-

sche Vogelarten) noch für streng geschützte Arten Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 

BNatSchG ausgelöst werden. Es sind die beschriebenen konfliktvermeidenden Maßnahmen sowie 

die Umsetzung der beschlossenen Vermeidungs–, Minderungs– und Ausgleichsmaßnahmen zu 

beachten.  



Dabei schafft etwa die Durchgrünung des Baugebietes mittels der Pflanzgebote wichtige Sekun-

därlebensräume, während die Ausgleichsmaßnahmen Mi 1 und Mi 2 „Dachbegrünung“ ebenso 

zur Förderung der Biodiversität beitragen. 

Die Beeinträchtigung des Schutzgutes Orts– und Landschaftsbild ist durch die geplante Bebau-

ung als gering einzuschätzen, da das Gebiet an ähnliche Nutzung anknüpft. Durch die Pflanzge-

bote soll eine Einbindung in die umgebende Landschaft erreicht werden. Des Weiteren wird der 

bestehende Streuobstbestand im nordwestlichen Bereich und der Baumbestand im Osten erhal-

ten, was ebenfalls einen Beitrag für das ortstypische Landschaftsbild leistet. 

Für das Schutzgut Mensch und Erholung findet aufgrund der Schaffung neuer Kindergarten-

plätze eine Aufwertung des Schutzgutes statt. Die Aufenthaltsqualität im geplanten Gebiet soll 

zudem mit der Umsetzung der Pflanzgebote erhöht werden. 

In Bezug auf das Schutzgut Kultur– und Sachgüter ist von einer geringen Beeinträchtigung aus-

zugehen, da sich innerhalb der Vorhabenfläche weder bekannte Kulturdenkmäler noch Sachgü-

ter befinden.  

Mögliche, z. T. nachhaltige Beeinträchtigungen können durch Vermeidungs– und Minderungs-

maßnahmen reduziert sowie durch adäquate Maßnahmen zum Ausgleich und Ersatz vollständig 

kompensiert werden. Die Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung sowie Vorgaben zu Aus-

gleich und Ausführung der Pflanzungen wurden in den Textteil und die Begründung des Bebau-

ungsplanes übernommen. 

Im Rahmen des Umweltberichtes konnte der Nachweis erbracht werden, dass es sich bei dem ge-

planten Bauvorhaben zwar um einen nachhaltigen Eingriff in Natur und Landschaft handelt, die-

ser jedoch unter Berücksichtigung der oben genannten Maßgaben in vollem Umfang kompensier-

bar ist. Weiterhin erfüllt das Vorhaben keinen Verbotstatbestand nach § 44 Abs.1 BNatSchG 

i.V.m. Abs. 1–5.“ 
 

b.) Umweltbezogene Gutachten, Hinweise und Stellungnahmen 

Stellungnahmen des Landratsamts Alb–Donau–Kreis – Kreisentwicklung –, Schillerstraße 30, 89077 

Ulm, vom 11.04.2025 

­ Betroffene Themenkomplexe:  

 Brandschutz, Sichererstellung der Löschwasserversorgung, Naturschutz, Vertiefende Untersu-

chungen im Bebauungsplanverfahren. 

­ Betroffene Umweltbelange i.S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a), c), 1a BauGB: 

 Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwi-

schen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, umweltbezogene Auswirkungen 

auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt. 
 

Stellungnahme des Regierungspräsidiums Freiburg – Abteilung 9, Landesamt für Geologie, Rohstoff 

und Bergbau, Albertstraße 5, 79104 Freiburg, vom 31.03.2025 

– Betroffene Themenkomplexe:  

 Untergrundverhältnisse, Versickerung von Oberflächenwasser, Geotechnik, Boden, Miner– 

 alische Rohstoffe, Grundwasser, Bergbau, Geotopschutz. 

– Betroffene Umweltbelange i.S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a), 1a BauGB: 

 Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Flächen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsge-

füge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt. 
 

Stellungnahme des Landesamts für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart  

Ref. 83.1, Berliner Straße 12, 73728 Esslingen Am Neckar, vom 03.04.2025 

­ Betroffene Themenkomplexe: 

 Bau– und Kunstdenkmalpflege, Archäologische Denkmalpflege. 

­ Betroffene Umweltbelange i. S. d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7d), 1a BauGB: 

 Umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter. 

Jedermann kann während der angegebenen Veröffentlichungsfrist, also bis einschließlich 23.01.2026, 

Stellungnahmen an vg@munderkingen.de richten. Die Stellungnahmen sind vorzugsweise elektro-

nisch zu übermitteln. Bei Bedarf können Stellungnahmen auch mündlich zur Niederschrift während 

der Öffnungszeiten / Dienststunden bei der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen (Anschrift siehe 

oben) vorgebracht oder schriftlich auf dem Postweg an die Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen 

(Anschrift siehe oben) gesendet werden. Bei schriftlich vorgebrachten Stellungnahmen sollte die 

volle Anschrift der Beteiligten angegeben werden. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht 

abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Flächennutzungsplan unberücksich-

tigt bleiben können.  



Zudem wird darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 Um-

welt–Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 Umwelt–Rechts-

behelfsgesetz gemäß § 7 Abs. 3 S. 1 Umwelt–Rechtsbehelfsgesetz mit allen Einwendungen ausge-

schlossen ist, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, 

aber hätte geltend machen können. 
 

Datenschutz 

Im Zuge der Bearbeitung von Stellungnahmen werden darin enthaltene personenbezogene Daten un-

ter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verarbeitet; die Verarbeitung erfolgt nur 

zum Zweck des Bauleitplanverfahrens. Weitere Informationen zum Datenschutz sind unter der Inter-

netadresse der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen unter https://www.vg–munderkin-

gen.de/startseite/datenschutz.html veröffentlicht und liegen mit den o.g. Unterlagen öffentlich aus. 

Es wird weiter darauf hingewiesen, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten auf der Grund-

lage des § 3 BauGB in Verbindung mit Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e der Datenschutzgrundverord-

nung (DSGVO) und dem Landesdatenschutzgesetz erfolgt. 
 

Munderkingen, den 11.12.2025 

Thomas Schelkle 

Verbandsvorsitzender  
 

 

 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
Aufstellungsbeschluss der 17. Änderung der 1. Teilfortschreibung 2030 des 

Flächennutzungsplanes der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen  

– Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit –  
 

 

Die Verbandsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen hat am 25.11.2025 in öf-

fentlicher Sitzung beschlossen, den Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Munderkin-

gen gemäß § 2 Abs. 1 BauGB zu ändern und eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 

Abs. 1 BauGB durchzuführen. 
 

Ziel und Zweck der Planung 

Mit der 17. Änderung des Flächennutzungsplanes sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 

die Errichtung und den Betrieb einer Freiflächen–Photovoltaikanlage sowie der dazu erforderlichen 

Nebenanlagen zur Nutzung der Sonnenenergie geschaffen werden. 

Aus der Begründung zum parallel laufenden Bebauungsplan „Solarpark Untermarchtal“ wird zum 

Ziel und Zweck der Planung folgendes zitiert: 

„Entsprechend den Bestrebungen des Gesetzgebers den Anteil aus erneuerbaren Energien erzeugten 

Stromes bis zum Jahr 2035 auf 100 % (bis zum Jahr 2030 auf 80 %) zu erhöhen, plant der Vorhaben-

träger die ABO Energy GmbH & Co. KGaA die Errichtung einer Freiflächen–Photovoltaikanlage 

nördlich der B 311 in den Gewannen Rübteile sowie Innere und Äußere Ellenhaldenäcker. 

Die Flächen sind im Eigentum Privater und werden von der ABO Energy GmbH & Co. KGaA als 

Vorhabensträger zur Umsetzung der Anlage zur Verfügung gestellt. Der Vorhabenträger hat das Pro-

jekt in der Gemeinderatssitzung am 10.09.2024 vorgestellt. Das Vorhaben liegt nicht im nach dem 

EEG (Erneuerbares Energie Gesetz) definierten benachteiligten Gebiet. Es ist vorgesehen den Strom 

mittels PPA (Power Purchase Agreement) Vertrag direkt einen Abnehmer in der Umgebung zu lie-

fern. Insgesamt könnten auf der Fläche ungefähr 29 Mio. kWh/a produziert werden. Damit könnten 

ca. 8.300 Haushalte/a (bei einer Annahme von 3.500 kWh/a/Haushalt) versorgt werden.   

Der Anteil der Photovoltaik an der Bruttostromerzeugung soll erhöht werden, um die Umstellung der 

Energieversorgung auf erneuerbare Energien weiter voranzubringen und einen wichtigen Beitrag zu 

den im Klimaschutzgesetz Baden–Württemberg verankerten Klimaschutzzielen zu leisten. Gleichzeitig 

sollen die Interessen der Landwirtschaft und des Natur– und Landschaftsschutzes gewahrt werden, 

indem sowohl besonders geeignete landwirtschaftliche Nutzflächen, auch hinsichtlich der Einstufung 

https://www.vg-munderkingen.de/startseite/datenschutz.html
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der Leistungsfähigkeit der Böden und in Bezug auf die wirtschaftliche Bedeutung für landwirtschaftli-

che Betriebe, als auch für den Natur– und Landschaftsschutz bedeutsame Flächen möglichst geschont 

werden. 
 

Öffentliche Belange 

Gemäß § 2 der am 01.01.2023 in Kraft getretene EEG–Novelle sind Freiflächenphotovoltaikanlagen 

im überragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Sicherheit. Bis die Stromerzeu-

gung im Bundesgebiet nahezu Treibhausgasneutral ist, sollen die erneuerbaren Energien als vorran-

giger Belang in die jeweils durchzuführenden Schutzgüterabwägungen eingebracht werden.  

Der Gemeinderat hat durch seine Abwägung im Rahmen dieses Bebauungsplanverfahrens den Inte-

ressenskonflikt zwischen Landwirtschaft und Energieversorgung zu Gunsten der Energieversorgung 

von erneuerbare Energien gegenüber dem Interesse der Landwirtschaft unter Berücksichtigung der 

in § 1 (a) BauGB genannten Vorschriften zum Umweltschutz entschieden.“    
 

Das Plangebiet wird in der 17. Änderung des Flächennutzungsplanes von Fläche für Landwirtschaft 

in Sonderbaufläche Zweckbestimmung Freiflächenphotovoltaik umgewandelt. Insgesamt handelt es 

sich um eine Fläche von ca. 19,8 ha. 
  

 
 

Der Beschluss der Verbandsversammlung über die Aufstellung der 17. Flächennutzungsplanänderung 

wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 BauGB öffentlich bekannt gemacht. 
 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 

Es besteht für jedermann die Möglichkeit die Planung mit Vertretern der Verwaltung zu erörtern und 

sich zu der Planung zu äußern. 

Der Vorentwurf der 17. Änderung der 1. Fortschreibung 2030 des Flächennutzungsplanes VG Mun-

derkingen wird mit Begründung (jeweils mit dem Datum vom 25.11.2025) von Montag, dem 

15.12.2025 bis Freitag, dem 23.01.2026 auf der Internetseite der Verwaltungsgemeinschaft Munder-

kingen unter der Internet–Adresse https://www.vg–munderkingen.de/startseite/informationen/flae-

chennutzungsplanverfahren.html veröffentlicht und über das zentrale Internetportal des Bundes und 

der Länder unter folgendem Link https://www.uvp–verbund.de/kartendienste zugänglich gemacht. 
 

Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet sind die Unterlagen des Flächennutzungsplans an folgen-

der öffentlich zugänglichen Stelle einsehbar: 

–  Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen, Flur Erdgeschoss, Marktstraße 7, 89597 

 Munderkingen 

 Öffnungszeiten / Dienststunden: 

 Montag bis Freitag   vormittags   von 08:30 bis 11:45 Uhr 

 Montag bis Donnerstag   nachmittags   von 13:45 bis 16:00 Uhr 

 und nach telefonischer Vereinbarung 

https://www.uvp-verbund.de/kartendienste


Jedermann kann während der angegebenen Veröffentlichungsfrist, also bis einschließlich 23.01.2026, 

Stellungnahmen an vg@munderkingen.de richten. Die Stellungnahmen sind vorzugsweise elektro-

nisch zu übermitteln. Bei Bedarf können Stellungnahmen auch mündlich zur Niederschrift während 

der Öffnungszeiten / Dienststunden bei der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen (Anschrift siehe 

oben) vorgebracht oder schriftlich auf dem Postweg an die Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen 

(Anschrift siehe oben) gesendet werden. Bei schriftlich vorgebrachten Stellungnahmen sollte die 

volle Anschrift der Beteiligten angegeben werden. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht 

abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Flächennutzungsplan unberücksich-

tigt bleiben können.  
 

Datenschutz 

Im Zuge der Bearbeitung von Stellungnahmen werden darin enthaltene personenbezogene Daten un-

ter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verarbeitet; die Verarbeitung erfolgt nur 

zum Zweck des Bauleitplanverfahrens. Weitere Informationen zum Datenschutz sind unter der Inter-

netadresse der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen unter https://www.vg–munderkin-

gen.de/startseite/datenschutz.html veröffentlicht und liegen mit den o.g. Unterlagen öffentlich aus. 

Es wird weiter darauf hingewiesen, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten auf der Grund-

lage des § 3 BauGB in Verbindung mit Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e der Datenschutzgrundverord-

nung (DSGVO) und dem Landesdatenschutzgesetz erfolgt. 
 

Munderkingen, den 11.12.2025 

Thomas Schelkle 

Verbandsvorsitzender  

 

 

 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
Entwurfsbeschluss der 19. Änderung der 1. Teilfortschreibung 2030 des 

Flächennutzungsplanes der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen  

– Beteiligung der Öffentlichkeit –  
 

 

Die Verbandsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen hat am 12.02.2025 in öf-

fentlicher Sitzung aufgrund von § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung der 19. Änderung der 1. Teilfort-

schreibung des Flächennutzungsplanes der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen beschlossen. 

Die Aufstellung der Flächennutzungsplanänderung soll im Parallelverfahren zur Aufstellung der Be-

bauungspläne „Solarpark Rechtenstein“ (Gemeinde Rechtenstein) und „Solarpark Lauterach“ (Ge-

meinde Lauterach) erfolgen. 

Der Beschluss über die frühzeitige Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 1 BauGB 

wurde ebenfalls in öffentlicher Sitzung der Verbandsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft 

Munderkingen am 12.02.2025 gefasst. 

Die Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gem. § 2 Abs. 1 BauGB sowie der frühzeitigen 

Beteiligung wurden am 06.03.2025 bzw.  07.03.2025 im Amtsblatt und auf der Homepage der Ver-

waltungsgemeinschaft Munderkingen bekannt gemacht. 

Der Öffentlichkeit wurde im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung zum Flächennutzungsplanvorent-

wurf im Zeitraum vom 10.03.2025 bis einschließlich 11.04.2025 Gelegenheit gegeben, sich über die 

allgemeinen Ziele und Zwecke und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung der Verwal-

tungsgemeinschaft zu informieren sowie sich hierzu zu äußern. 

Nach Sichtung der eingegangenen Äußerungen und Änderung/Anpassung des Planentwurfes hat die 

Verwaltungsgemeinschaft in seiner Sitzung am 25.11.2025 beschlossen, die förmliche Beteiligung 

der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 2 

BauGB durchzuführen.  

Die Bekanntmachung der Offenlage wird am 11.12.2025 bzw. 12.12.2025 im Amtsblatt sowie auf der 

Homepage der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen ortsüblich bekannt gemacht. 

https://www.vg-munderkingen.de/startseite/datenschutz.html
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Der Öffentlichkeit wird im Rahmen einer öffentlichen Auslegung des Flächennutzungsplanentwurfes 

im Zeitraum vom 19.12.2025 bis einschließlich 06.02.2026 Gelegenheit gegeben, sich über der Pla-

nung der Verwaltungsgemeinschaft zu informieren sowie sich hierzu zu äußern. Stellungnahmen sol-

len nach Möglichkeit elektronisch übermittelt werden, können bei Bedarf aber auch auf anderem Weg 

abgegeben werden.  
 

Flächennutzungsplan 

Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ausweisung eines Sondergebietes für die Solar-

energie zu schaffen, wird der Flächennutzungsplan gem. § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren zu 

den Verfahren zur Bebauungsplanaufstellung (Gemeinden Rechtenstein und Lauterach) geändert. 

Im aktuell rechtgültigen Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen werden 

alle sechs Teilflächen als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Angrenzend dargestellte Nutzun-

gen werden durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt. 
 

Geltungsbereich 

Da sich der Geltungsbereich des Bebauungsplans „Solarpark Lauterach“ zwischenzeitlich geändert 

hat, bzw. das Flurstück 1345 aufgenommen wurde, wird das Flurstück auch in der Flächennutzungs-

planänderung berücksichtigt. 
 

Die Plangebiete umfassen eine Gesamtfläche von etwa 26 ha in der Gemeinde Rechtenstein und 28,5 

ha in der Gemeinde Lauterach mit einer vorläufig geplanten Anlagenleistung von zusammen ca. 55 

MWp. Die Ortslage Rechtenstein beginnt etwa 800 m südlich, die Ortslage Reichenstein befindet sich 

etwa 600 m nordöstlich. Weitere Siedlungsgebiete liegen mindestens einen Kilometer entfernt. 
 

Die westliche Teilfläche (Gemarkung Lauterach) befindet sich auf der Flurstücksnummer (Flst. Nr.) 

1356. 

Angrenzend befinden sich nachfolgende Flurstücke: 

Westen:   Flst. Nr. 1363 (Wirtschaftsweg, Gemarkung Lauterach) 

Norden:   Flst. Nr. 1355 (Gemarkung Lauterach) 

Osten:    Flst. Nr. 1354 (Wirtschaftsweg, Gemarkung Lauterach) 

Süden/Südosten:  Flst. Nr. 1353 (K 7337, Gemarkung Lauterach) 

Die mittlere Teilfläche (Gemarkung Lauterach) befindet sich auf den Flurstücksnummern 1358 und 

1359. 

Es grenzen nachfolgende Flurstücke an: 

Westen/Norden:  Flst. Nr. 1357 (Wirtschaftsweg, Gemarkung Lauterach) 

Osten:    Flst. Nr. 1346 (Wirtschaftsweg, Gemarkung Lauterach) 

Süden:   Flst. Nr. 664 (Wirtschaftsweg, Gemarkung Rechtenstein),   

Die nordöstliche Teilfläche (Gemarkung Lauterach) befindet sich auf der Flurstücksnummer 1344 

und 1345. 

Es grenzen nachfolgende Flurstücke an: 

Westen:   Flst. Nr. 1346 (Wirtschaftsweg, Gemarkung Lauterach) 

Norden:   Flst. Nr. 1125 (K 7339, Gemarkung Lauterach) 

Osten:    Flst. Nr. 1339 (Wirtschaftsweg, Gemarkung Lauterach) 

Süden:   Flst. Nr. 1343 (Wirtschaftsweg, Gemarkung Lauterach) 

Die südöstliche Teilfläche (Gemarkung Lauterach) befindet sich auf der Flurstücksnummer 1340. 

Es grenzen nachfolgende Flurstücke an: 

Westen:  Flst. Nr. 672 (Wirtschaftsweg, Gemarkung Rechtenstein), Flst. Nr. 1346 (Wirt-

schaftsweg, Gemarkung Lauterach) 

Norden:   Flst. Nrn. 1341, 1342, 1343 (Wirtschaftsweg; alle Gemarkung Lauterach) 

Osten:  Flst. Nr. 1339 (Wirtschaftsweg, Gemarkung Lauterach), Flst. Nr. 677 (Wirt-

schaftsweg, Gemarkung Rechtenstein) 

Süden:   Flst. Nr. 673 (Gemarkung Rechtenstein) 

Die westliche Teilfläche (Gemarkung Rechtenstein) befindet sich auf den Flurstücksnummern 664 

(Wirtschaftsweg, tw.), 665, 666, 667, 668, 669, 670 und 671. 

Es grenzen nachfolgende Flurstücke an: 

Westen:  Flst. Nrn. 1361 (Wirtschaftsweg, Gemarkung Lauterach), 663 (Wirtschaftsweg, 

Gemarkung Rechtenstein) 

Norden:  Flst. Nr. 664 (Wirtschaftsweg, Gemarkung Rechtenstein), 1359 und 1357 (Ge-

markung Lauterach) 



Osten:  Flst. Nrn. 1346 (Wirtschaftsweg, Gemarkung Lauterach), 672 (Wirtschaftsweg, 

Gemarkung Rechtenstein) 

Süden:   Flst. Nr. 663 (Wirtschaftsweg) 

Die östliche Teilfläche (Gemarkung Rechtenstein) befindet sich auf den Flurstücksnummern 673 und 

674. 

Es grenzen nachfolgende Flurstücke an: 

Westen:  Flst. Nr. 672 (Wirtschaftsweg, Gemarkung Rechtenstein) 

Norden:   Flst. Nr. 1340 (Gemarkung Lauterach) 

Osten:  Flst. Nr. 667 (Wirtschaftsweg, Gemarkung Rechtenstein) 

Süden:   Flst. Nr. 675 (Gemarkung Rechtenstein) 
 

Diese Flurstücke sind im beigefügten Lageplan dargestellt. Der Geltungsbereich ergibt sich aus den 

nachfolgenden Plänen und ist schwarz umrandet. 

Plangebietsabgrenzung für die Bebauungspläne „Solarpark Rechtenstein“ (Gemeinde Rechten-

stein) und „Solarpark Lauterach“ (Gemeinde Lauterach), ohne Maßstab:  

Die Lage der Abgrenzung hat keine Rechtsverbindlichkeit und kennzeichnet nur die Lage des Pla-

nungsbereiches. 
 

 

Abbildung 2: Geltungsbereich des Bebauungsplans „Solarpark Rechtenstein“ 

 

 

Abbildung 3: Geltungsbereich des Bebauungsplans „Solarpark Lauterach“ 



Förmliche Öffentlichkeitsbeteiligung  

Der Öffentlichkeit wird Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.  

Aus diesem Grund wird den Bürgerinnen und Bürgern Gelegenheit gegeben, während dem Zeitraum 

vom 19.12.2025 bis zum 06.02.2026, Stellungnahmen schriftlich oder mündlich zur Niederschrift bei 

der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen, Marktstraße 7, 89597 Munderkingen, vg@munderkin-

gen.de einzureichen. 

Verfügbar sind die Unterlagen in der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen, Flur Erdgeschoss, 

Markstraße 7, 89597 Munderkingen zu den gewöhnlichen Öffnungszeiten: 

Montag bis Freitag  vormittags 08:30 – 11:45 Uhr 

Montag bis Donnerstag nachmittags 13:45 – 16:00 Uhr 

Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung und die auszulegenden Unterlagen sind zusätzlich im 

Internet unter der Internet–Adresse https://www.vg–munderkingen.de/startseite/informationen/flae-

chennutzungsplanverfahren.html eingestellt. Sowie im zentralen Internetportal des Landes Baden–

Württemberg unter folgendem Link https://www.uvp–verbund.de/kartendienste. 

Die betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange werden parallel zur Öffentlich-

keit beteiligt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass ein Planungsbüro (Enviro–Plan GmbH) mit der Durchfüh-

rung des Verfahrens gem. § 4b BauGB beauftragt worden ist. 

Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar: Stellungnahmen zu den Aus-

wirkungen auf Boden, Wasser, Klima und Artenschutz. 
 

Hinweise: 

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 2 

BauGB i.V.m. § 4a Abs. 5 BauGB bei der Beschlussfassung über den Flächennutzungsplan unbe-

rücksichtigt bleiben können, sofern die Verwaltungsgemeinschaft deren Inhalt nicht kannte und nicht 

hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Flächennutzungsplans nicht von 

Bedeutung ist. 

Es ist zudem darauf hinzuweisen, dass eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 

des Umwelt–Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 des Umwelt–

Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt–Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Ein-

wendungen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der Veröffentlichungsfrist nicht oder nicht recht-

zeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 

 
Munderkingen, den 11.12.2025 

Thomas Schelkle 

Verbandsvorsitzender  

 
 

 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
Entwurfsbeschluss der 21. Änderung der 1. Teilfortschreibung 2030 des 

Flächennutzungsplanes der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen  

– Beteiligung der Öffentlichkeit –  
 

 

Die Verbandsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen hat am 25.11.2025 in öf-

fentlicher Sitzung den Entwurf der 21. Änderung der 1. Teilfortschreibung 2030 des Flächennut-

zungsplans der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen gebilligt und beschlossen, diesen Entwurf 

nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch zu veröffentlichen. 
 

Ziel und Zweck der Planung 

Mit der 21. Änderung des Flächennutzungsplanes sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 

die Entwicklung eines Wohngebiets geschaffen werden. 
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https://www.uvp-verbund.de/kartendienste


Aus der Begründung zum parallellaufenden Bebauungsplan „Bruckäcker – Erweiterung“ wird zum 

Ziel und Zweck der Planung folgendes zitiert: 
 

„Mit Aufstellung des Bebauungsplanes werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ent-

wicklung eines Wohngebietes geschaffen. 

Die Gemeinde Oberstadion hat im Sommer 2021 ihr letztes Wohngebiet „Ortsmitte – Erweiterung 2“ 

erschlossen. Insgesamt sind 11 Grundstücke entwickelt worden. Im November 2021 hat die Gemeinde 

ihren letzten freien Bauplatz in diesem Baugebiet verkauft. Insgesamt gab es eine deutlich größere 

Nachfrage, so dass nicht alle Bauinteressenten berücksichtigt werden konnten.  

Die Gemeinde möchte für diejenigen, die nicht berücksichtigt werden konnten, ein neues Wohngebiet 

im Ortsteil Mundeldingen errichten. Die Nachfrage nach Bauplätzen in Oberstadion ist weiterhin 

groß.  

Die Fläche ist im gültigen Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen bereits 

teilweise als Wohnbaufläche ausgewiesen. Das Baugebiet wird im Bebauungsplan als Wohngebiet 

festgesetzt. Es entstehen insgesamt fünfzehn Baugrundstücke. 

In dem südlich gelegenen und seit dem 31.05.1977 rechtskräftigen Bebauungsplan „Bruckäcker“, 

sind, bis auf eines, alle Grundstücke bebaut.“ 
 

Das Plangebiet der 21. Änderung des Flächennutzungsplanes umfasst eine Fläche für die Landwirt-

schaft, die in Wohnbaufläche bzw. Grünfläche umgewandelt wird. Insgesamt beträgt die Wohnbau-

fläche eine Größe von ca. 0,66 ha, die Grünfläche eine Größe von ca. 0,36 ha (gesamt: 1,02 ha).  
 

Das Plangebiet der 21. Änderung der 1. Teilfortschreibung 2030 des Flächennutzungsplanes wird wie 

in der nachfolgenden Planzeichnung dargestellt begrenzt: 

 

 
 

Die Summe der Wohnbauflächen (0,66 ha) wird flächengleich getauscht. Hierfür sind zwei Tausch-

flächen innerhalb des Gemeindegebiets von Oberstadion vorgesehen. Bei beiden Tauschflächen wer-

den bisher im Flächennutzungsplan ausgewiesene Wohnbauflächen in Flächen für die Landwirtschaft 

umgewandelt. 
 

Die erste Tauschfläche befindet sich auf der Gemarkung Mundeldingen im Ortsteil Mühlhausen. Die 

Größe der Tauschfläche beträgt ca. 0,54 ha. 
 

Die Tauschfläche 1 wird wie in der nachfolgenden Planzeichnung dargestellt begrenzt: 



 
 

Die zweite Tauschfläche befindet sich auf der Gemarkung Moosbeuren. Die Größe der Tauschfläche 

beträgt ca. 0,12 ha. 

Die Tauschfläche 2 wird wie in der nachfolgenden Planzeichnung dargestellt begrenzt: 

 
 

Auslegung 

Es besteht für jedermann die Möglichkeit die Planung mit Vertretern der Verwaltung zu erörtern und 

sich zu der Planung zu äußern. 



Der Entwurf der 21. Änderung der 1. Teilfortschreibung 2030 des Flächennutzungsplans der Verwal-

tungsgemeinschaft Munderkingen wird mit Begründung (jeweils mit dem Datum vom 25.11.2025) 

und den nach Einschätzung der Verwaltungsgemeinschaft wesentlichen, bereits vorliegenden um-

weltbezogenen Stellungnahmen und umweltbezogenen Informationen von Montag, dem 15.12.2025 

bis Freitag, dem 23.01.2026, auf der Internetseite der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen unter 

der Internet–Adresse https://www.vg–munderkingen.de/startseite/informationen/flaechennutzungs-

planverfahren.html veröffentlicht und über das zentrale Internetportal des Bundes und der Länder un-

ter folgendem Link https://www.uvp–verbund.de/kartendienste zugänglich gemacht. 

Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet sind die Unterlagen des Flächennutzungsplans an folgen-

der öffentlich zugänglichen Stelle einsehbar: 

–  Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen, Flur Erdgeschoss, Marktstraße 7, 89597 

 Munderkingen 

 Öffnungszeiten / Dienststunden: 

 Montag bis Freitag   vormittags   von 08:30 bis 11:45 Uhr 

 Montag bis Donnerstag   nachmittags   von 13:45 bis 16:00 Uhr 

 und nach telefonischer Vereinbarung 
 

Umweltbezogene Informationen 

Folgende, bereits vorliegende umweltbezogene Informationen sind verfügbar und werden einschließ-

lich Begründung der Flächennutzungsplanänderung ausgelegt. 
 

a.) Begründung mit Aussagen zur Umweltverträglichkeit vom 25.11.2025 

Zur Ermittlung der Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1 a BauGB wurde eine 

Umweltprüfung (vom 09.05.2025) auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung durchgeführt, in 

der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und hier beschrieben werden. 

Es erfolgt die Betrachtung der einzelnen Schutzgüter im Wirkungsgefüge mit der Umgebung, soweit 

diese durch das geplante Vorhaben betroffen sind. Die Untersuchungstiefe der zu erwartenden Um-

weltauswirkungen wird der vorbereitenden Bauleitplanung entsprechend angemessen Rechnung ge-

tragen. Nähere und detailliertere Betrachtungen erfolgen auf der Ebene der verbindlichen Bauleitpla-

nung. Die Auswirkungen auf die betroffenen Schutzgüter sowie die vorgeschlagenen Maßnahmen 

lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
 

– „Mensch und Gesundheit, Bevölkerung insgesamt  

Die Grenz–, Richt– und Orientierungswerte des Schallschutzes sowie von Luftschadstoffen und 

Gerüchen werden innerhalb des Geltungsbereichs voraussichtlich eingehalten.  

Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt  

Durch die geplante Bebauung kommt es zu einem Verlust von Fettwiesen sowie Biotoptypen mit 

geringer ökologischen Wertigkeit. Die Beeinträchtigungen werden durch planinterne Maßnah-

men vollständig ausgeglichen. Nach Jonas Scheck (2023) [Potenzialabschätzung Artenschutz – 

Anlage der Begründung] sind durch die geplante Bebauung keine Beeinträchtigungen der Fauna 

zu erwarten.  

Boden  

Die Flächeninanspruchnahme führt zum Verlust von Bodenfunktionen. Es treten erhebliche Um-

weltauswirkungen ein. Diese werden durch den schonenden Umgang mit Böden gemindert. Eine 

Kompensation erfolgt teils durch einen Oberbodenauftrag auf einer Ackerfläche sowie schutzgut-

übergreifend.  

Wasser  

Das anfallende Niederschlagswasser wird vor Ort zurückgehalten. Eine Erhöhung des Oberflä-

chenabflusses ist daher nicht zu erwarten. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzguts Wasser 

können hierdurch vermieden werden.  

Klima, Luft  

Es treten keine erheblichen Umweltauswirkungen ein bzw. es kommt zu keiner erheblichen Ver-

schlechterung der lokalen Klimaverhältnisse. 

Landschaft  

Es ergeben sich aufgrund der neuen Baukörper visuelle Veränderungen, die von einigen Stand-

orten aus sichtbar sind, jedoch überwiegend im Zusammenhang mit der bestehenden Bebauung 

wahrgenommen werden. Durch Pflanzmaßnahmen erfolgt eine Durchgrünung des Gebiets. 

Kultur– und sonstige Sachgüter  

Es ist nicht von erheblichen Umweltauswirkungen auf Kultur– und sonstige Sachgüter durch das 

geplante Vorhaben auszugehen. 

https://www.vg-munderkingen.de/startseite/informationen/flaechennutzungsplanverfahren.html
https://www.vg-munderkingen.de/startseite/informationen/flaechennutzungsplanverfahren.html
https://www.uvp-verbund.de/kartendienste


Wechselwirkungen  

Auf räumliche und funktionale Beziehungen zwischen einzelnen Elementen eines Schutzguts und 

die funktionalen Beziehungen zwischen den Schutzgütern wurde in den vorangegangenen Ab-

schnitten hingewiesen. Darüber hinaus sind keine Wechselwirkungen zu erwarten. 

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung ist auf der Fläche die Beibehaltung der bisherigen Nutzung 

anzunehmen, sodass sich voraussichtlich der Umweltzustand nicht wesentlich ändert.  

Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen  

Die Maßnahmen werden nachstehend zusammengefasst aufgeführt:  

– Beschränkung der Beleuchtung und Vogelkollisionsschutz  

– Schonender Umgang mit Böden  

– Rückhaltung von Niederschlagswasser  

– Verwendung wasserdurchlässiger Beläge  

– Pflanzung von Einzelbäumen  

– Umwandlung von Acker in Grünland und Pflanzung von Streuobst  

– Entwicklung eines Gewässerrandstreifens am Stehenbach  

– Oberbodenauftrag auf einer Ackerfläche  

Geplante Maßnahmen zur Überwachung erheblicher Umweltauswirkungen  

Die Überwachung der Umsetzung sowie der dauerhaften Funktionsfähigkeit der vorgesehenen 

Maßnahmen ist Aufgabe der Gemeinde Oberstadion.“ 
 

b.) Umweltbezogene Gutachten, Hinweise und Stellungnahmen 

Stellungnahme des Landratsamts Alb–Donau–Kreis – Fachdienst 20 – Kreisentwicklung /Bauen –, 

Schillerstraße 30, 89077 Ulm vom 11.04.2025 

– Betroffene Themenkomplexe: 

Brandschutz: Sicherstellung der Löschwasserversorgung. 

Landwirtschaft: Vorbehaltsflur I gem. Flurbilanz 2022, Grünlandfläche, landwirtschaftliche Be-

wirtschaftungseinheit, landwirtschaftlicher Flächenentzug. 

– Betroffene Umweltbelange i.S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a) c), e), f), 1a Baugesetzbuch: 

Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwi-

schen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, Vermeidung von Emissionen, 

Umweltbezogene Auswirkungen auf den Mensch, Nutzung erneuerbarer Energien sowie die 

sparsame und effiziente Nutzung von Energie. 
 

Stellungnahme des Regierungspräsidiums Tübingen – Referat 21 – Raumordnung / Bauleitplanung / 

Straßenwesen / Verkehr, etc. –, Konrad–Adenauer–Straße 20, 72072 Tübingen vom 01.04.2025 

– Betroffene Themenkomplexe: 

 Flächentausch von Wohnbauflächen, Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft, planerische Un-

schärfe. 

– Betroffene Umweltbelange i.S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a) c), 1a Baugesetzbuch: 

 Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwi-

schen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, Umweltbezogene Auswirkungen 

auf den Mensch. 
 

Stellungnahme des Regierungspräsidiums Freiburg – Abteilung 9, Landesamt für Geologie, Roh-

stoffe, und Bergbau –, Albertstraße 5, 79104 Freiburg vom 31.03.2025 

– Betroffene Themenkomplexe: 

 Geochemie, Boden, sparsamer Umgang mit Grund und Boden, Untergrundverhältnisse, Versi-

ckerung von Oberflächenwasser, Geotechnik, Grundwasser, Mineralische Rohstoffe, Bergbau. 

– Betroffene Umweltbelange i.S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a) c), 1a Baugesetzbuch: 

 Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwi-

schen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, Umweltbezogene Auswirkungen 

auf den Mensch. 
 

Stellungnahme des Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart, Berliner Straße 

12, 73728 Esslingen am Neckar vom 01.04.2025 

– Betroffene Themenkomplexe: 

§§ 20 und 27 Denkmalschutzgesetz. 

– Betroffene Umweltbelange i.S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7d), 1a Baugesetzbuch: 

 Umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter. 



Stellungnahme des Regionalverband Donau–Iller, Schwambergerstraße 35, 89073 Ulm vom 

04.04.2025 

– Betroffene Themenkomplexe: 

Gebiet für Landwirtschaft (Vorbehaltsgebiet) [B I 2.1 G (3)]. 

 

– Betroffene Umweltbelange i.S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7 c), 1a Baugesetzbuch: 

Umweltbezogene Auswirkungen auf den Mensch. 

 

Stellungnahme des Kreisbauernverbands Ulm–Ehingen, Schillerstraße 30, 89077 Ulm vom 

04.04.2025 

– Betroffene Themenkomplexe: 

 Landwirtschaftlicher Flächenentzug, landwirtschaftliches Entwicklungsdefizit, Mangel an land-

wirtschaftlichen Flächen, Pferdehaltung inkl. dazugehöriger Gebäude und baulicher Anlagen, 

Einwirkung von Lärm–/Staub–/Geruchsemissionen auf Wohnbauflächen, Licht– und Ge-

räuscheinwirkungen auf Pferde, Bestandsschutz und Weiterentwicklungsmöglichkeit landwirt-

schaftlicher Betrieb, Mindestabstände für die Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln zu Wohn-

bauflächen, Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen, Lage der planexternen und –internen 

Ausgleichsmaßnahmen, Niederschlagswasserableitung, Starkregen, Kanalisation, Überschwem-

mungen, Nutzbarkeit bestehender Feldweg, Vermeidung der Extensivierung hochwertiger Acker-

flächen der Vorrangflur I und II, Großflächiges Anlegen von Wiesen– und Streuobstflächen auf 

Ackerflächen, Anlegen von Gehölz– und Baumstreifen entlang von ackerbaulichen Flächen mit 

nachteiliger Auswirkung durch Beschattung und/oder auf den Einsatz heute eingesetzter Geräte-

technik. 

 

– Betroffene Umweltbelange i.S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a) c), e), f), 1a Baugesetzbuch: 

 Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwi-

schen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, Vermeidung von Emissionen, 

Umweltbezogene Auswirkungen auf den Mensch, Nutzung erneuerbarer Energien sowie die 

sparsame und effiziente Nutzung von Energie. 

 

Stellungnahme Bürger 1 vom 04.04.2025 

– Betroffene Themenkomplexe: 

Pferdehaltung inkl. dazugehöriger Gebäude und baulicher Anlagen, Einwirkung von Lärm–

/Staub–/Geruchsemissionen auf Wohnbauflächen, Bestandsschutz landwirtschaftlicher Betrieb, 

Nutzungsuntersagung, Weiterentwicklungsmöglichkeit landwirtschaftlicher Betrieb, Starkregen, 

Überschwemmungen, Kanalisation, Oberflächenentwässerung. 

 

– Betroffene Umweltbelange i.S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a) c), e), f), 1a Baugesetzbuch: 

Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwi-

schen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, Vermeidung von Emissionen, 

Umweltbezogene Auswirkungen auf den Mensch, Nutzung erneuerbarer Energien sowie die 

sparsame und effiziente Nutzung von Energie. 

 

Jedermann kann während der angegebenen Veröffentlichungsfrist, also bis einschließlich 23.01.2026, 

Stellungnahmen an vg@munderkingen.de richten. Die Stellungnahmen sind vorzugsweise elektro-

nisch zu übermitteln. Bei Bedarf können Stellungnahmen auch mündlich zur Niederschrift während 

der Öffnungszeiten / Dienststunden bei der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen (Anschrift siehe 

oben) vorgebracht oder schriftlich auf dem Postweg an die Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen 

(Anschrift siehe oben) gesendet werden. Bei schriftlich vorgebrachten Stellungnahmen sollte die 

volle Anschrift der Beteiligten angegeben werden. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht 

abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Flächennutzungsplan unberücksich-

tigt bleiben können.  
 

Im Zuge der Bearbeitung von Stellungnahmen werden darin enthaltene personenbezogene Daten un-

ter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verarbeitet; die Verarbeitung erfolgt nur 

zum Zweck des Bauleitplanverfahrens. Weitere Informationen zum Datenschutz sind unter der Inter-

netadresse der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen unter https://www.vg–munderkin-

gen.de/startseite/datenschutz.html veröffentlicht und liegen mit den o.g. Unterlagen öffentlich aus. 

https://www.vg-munderkingen.de/startseite/datenschutz.html
https://www.vg-munderkingen.de/startseite/datenschutz.html


Es wird weiter darauf hingewiesen, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten auf der Grund-

lage des § 3 BauGB in Verbindung mit Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e der Datenschutzgrundverord-

nung (DSGVO) und dem Landesdatenschutzgesetz erfolgt. 

 

Munderkingen, den 11.12.2025 

Thomas Schelkle 

Verbandsvorsitzender  

 
 

 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
Aufstellungsbeschluss der 22. Änderung der 1. Teilfortschreibung 2030 des 

Flächennutzungsplanes der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen  

– Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit –  
 

 

Die Verbandsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen hat am 25.11.2025 in öf-

fentlicher Sitzung beschlossen, den Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Munderkin-

gen gemäß § 2 Abs. 1 BauGB zu ändern und eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 

Abs. 1 BauGB durchzuführen. 

 

Ziel und Zweck der Planung 

Mit der 22. Änderung des Flächennutzungsplanes sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 

die Erschließung eines neuen Wohngebietes geschaffen werden.  

Aus der Begründung zum parallel laufenden Bebauungsplan „Am Pfarrgarten II“ wird zum Ziel und 

Zweck der Planung folgendes zitiert: 

„Die Gemeinde verfügt für die Wohnbauentwicklung derzeit über keine Flächenreserven mehr. Es ist 

vorgesehen am südwestlichen Siedlungsrand das Baugebiet „Am Pfarrgarten II“, westlich des Bau-

gebiets „Am Pfarrgarten“ zu entwickeln. Hierbei wird der geschützte Streuobstbestand in den Gel-

tungsbereich einbezogen um eine Bebauung hier zu unterbinden. Die im nördlichen Siedlungsbereich 

liegenden Grundstücke im Bebauungsplan „Birkäcker“ sind in privater Hand und stehen nicht zum 

Verkauf. 

Die Fläche am südwestlichen Siedlungsrand von Unterwachingen bietet sich für eine geordnete Sied-

lungsarrondierung an, da das Baugebiet direkt von der Kirchstraße erschlossen werden kann.  

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans „Am Pfarrgarten II“ werden die planungsrechtlichen Vo-

raussetzungen zur Erschließung des Wohngebiets geschaffen, eine geordnete städtebauliche Entwick-

lung in diesem Bereich gesichert und dem weiterhin hohen Bedarf an Wohnbaugrundstücken in der 

Gemeinde Rechnung getragen.“ 
 

Der Aufstellungsbeschluss für den parallellaufenden Bebauungsplan „Am Pfarrgarten II“ wurde in 

der Gemeinderatssitzung am 15.04.2025 gefasst. Anschließend daran fand die frühzeitige Beteiligung 

der Öffentlichkeit und Träger öffentlicher Belange nach §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB im Zeitraum vom 

30.04.2025 – 30.05.2025 statt.  

Das Plangebiet wird in der 22. Änderung des Flächennutzungsplanes von Fläche für Landwirtschaft 

in Wohnbaufläche (0,65 ha) und Grünfläche (0,53 ha) umgewandelt. Insgesamt handelt es sich um 

eine Fläche von ca. 1,18 ha.  

Die Summe der Wohnbauflächen (0,65 ha) wird flächengleich getauscht. Hierfür sind zum einen 0,07 

ha gemischte Baufläche auf dem Flst. Nr. 27 (wird Grünfläche), sowie zwei Tauschflächen innerhalb 

des Gemeindegebiets von Unterwachingen vorgesehen. Bei beiden Tauschflächen werden bisher im 

Flächennutzungsplan ausgewiesene Wohnbauflächen in Flächen für die Landwirtschaft umgewandelt. 

Bei den beiden Flächen handelt es sich um die Flst Nr. 120 (0,18 ha) sowie 178 und 178/6 (0,40 ha), 

die innerhalb von Überflutungsflächen liegen und damit für eine Wohnbebauung sowie langfristig 

nicht in Frage kämen. 



Die Plangebiete der 22. Änderung der 1. Teilfortschreibung 2030 des Flächennutzungsplanes werden 

wie in der nachfolgenden Planzeichnung dargestellt begrenzt: 

 

 
 

Der Beschluss der Verbandsversammlung über die Aufstellung der 22. Flächennutzungsplanänderung 

wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 BauGB öffentlich bekannt gemacht. 

 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 

Es besteht für jedermann die Möglichkeit die Planung mit Vertretern der Verwaltung zu erörtern und 

sich zu der Planung zu äußern. 

 

Der Vorentwurf der 22. Änderung der 1. Fortschreibung 2030 des Flächennutzungsplanes VG Mun-

derkingen wird mit Begründung (jeweils mit dem Datum vom 25.11.2025) 

von Montag, dem 15.12.2025 bis Freitag, dem 23.01.2026 

auf der Internetseite der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen unter der Internet–Adresse 

https://www.vg–munderkingen.de/startseite/informationen/flaechennutzungsplanverfahren.html 

veröffentlicht und über das zentrale Internetportal des Bundes und der Länder unter folgendem Link 

https://www.uvp–verbund.de/kartendienste zugänglich gemacht. 

 

Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet sind die Unterlagen des Flächennutzungsplans an folgen-

der öffentlich zugänglichen Stelle einsehbar: 

–  Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen, Flur Erdgeschoss, Marktstraße 7, 89597 

 Munderkingen 

 Öffnungszeiten / Dienststunden: 

 Montag bis Freitag   vormittags   von 08:30 bis 11:45 Uhr 

https://www.uvp-verbund.de/kartendienste


 Montag bis Donnerstag   nachmittags   von 13:45 bis 16:00 Uhr 

 und nach telefonischer Vereinbarung 

 

Jedermann kann während der angegebenen Veröffentlichungsfrist, also bis einschließlich 23.01.2026, 

Stellungnahmen an vg@munderkingen.de richten. Die Stellungnahmen sind vorzugsweise elektro-

nisch zu übermitteln. Bei Bedarf können Stellungnahmen auch mündlich zur Niederschrift während 

der Öffnungszeiten / Dienststunden bei der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen (Anschrift siehe 

oben) vorgebracht oder schriftlich auf dem Postweg an die Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen 

(Anschrift siehe oben) gesendet werden. Bei schriftlich vorgebrachten Stellungnahmen sollte die 

volle Anschrift der Beteiligten angegeben werden. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht 

abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Flächennutzungsplan unberücksich-

tigt bleiben können.  

 

Datenschutz 

Im Zuge der Bearbeitung von Stellungnahmen werden darin enthaltene personenbezogene Daten un-

ter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verarbeitet; die Verarbeitung erfolgt nur 

zum Zweck des Bauleitplanverfahrens. Weitere Informationen zum Datenschutz sind unter der Inter-

netadresse der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen unter https://www.vg–munderkin-

gen.de/startseite/datenschutz.html veröffentlicht und liegen mit den o.g. Unterlagen öffentlich aus. 

Es wird weiter darauf hingewiesen, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten auf der Grund-

lage des § 3 BauGB in Verbindung mit Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e der Datenschutzgrundverord-

nung (DSGVO) und dem Landesdatenschutzgesetz erfolgt. 

 
Munderkingen, den 11.12.2025 

Thomas Schelkle 

Verbandsvorsitzender  

 
 

 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
Aufstellungsbeschluss der 23. Änderung der 1. Teilfortschreibung 2030 des 

Flächennutzungsplanes der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen  

– Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit –  
 

 

Die Verbandsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen hat am 25.11.2025 in öf-

fentlicher Sitzung aufgrund von § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung der 23. Änderung der 1. Teilfort-

schreibung des Flächennutzungsplanes der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen beschlossen. 

Die Aufstellung der Flächennutzungsplanänderung soll im Parallelverfahren zur Aufstellung des Be-

bauungsplans „Solarpark Emeringen“ (Gemeinde Emeringen) erfolgen. 

Der Beschluss über die frühzeitige Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 1 BauGB 

wurde ebenfalls in öffentlicher Sitzung der Verbandsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft 

Munderkingen am 25.11.2025 gefasst. 

Die Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gem. § 2 Abs. 1 BauGB sowie der frühzeitigen 

Beteiligung werden am 11.12.2025 bzw. 12.12.2025 im Amtsblatt sowie auf der Homepage der Ver-

waltungsgemeinschaft Munderkingen ortsüblich bekannt gemacht. 

Der Öffentlichkeit wird im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung zum Flächennutzungsplanvorent-

wurf im Zeitraum vom 19.12.2025 bis zum 06.02.2026 Gelegenheit gegeben, sich über die allgemei-

nen Ziele und Zwecke und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung der Verwaltungsgemein-

schaft zu informieren sowie sich hierzu zu äußern.  

 

https://www.vg-munderkingen.de/startseite/datenschutz.html
https://www.vg-munderkingen.de/startseite/datenschutz.html


Flächennutzungsplan 

Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ausweisung eines Sondergebietes für die Solar-

energie zu schaffen, wird der Flächennutzungsplan gem. § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren zu 

den Verfahren zur Bebauungsplanaufstellung (Gemeinde Emeringen) geändert. 

Im aktuell rechtsgültigen Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen vom 

05.08.2012 werden beide Teilflächen als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Weiterhin liegt 

das Plangebiet gemäß Flächennutzungsplan innerhalb von „Flächen mit wasserrechtlichen Festset-

zungen Grundwasserschutz“.  

 

Geltungsbereich 

Die ca. 14 ha große Fläche befindet sich ca. 1 km nördlich der Ortslage von Emeringen auf landwirt-

schaftlich genutzter Fläche. Das Plangebiet ist auf zwei Teilflächen aufgeteilt, die durch einen Wirt-

schaftsweg voneinander getrennt sind. 

Das nördliche Teilgebiet wird zu drei Seiten von Wirtschaftswegen begrenzt. Lediglich nach Nord-

westen hin befinden sich weitere landwirtschaftliche Nutzungen angrenzend. 

Die nördliche Teilfläche befindet sich auf dem Flst. Nr. 1603. (Gemarkung Emeringen) 

Angrenzend befinden sich nachfolgende Flurstücke (jeweils Gemarkung Emeringen): 

Nordwesten: Flst. Nrn. 1600, 1602 

Nordosten: Flst. Nr. 1604 (Wirtschaftsweg) 

Südosten: Flst. Nr. 1630 (Wirtschaftsweg) 

Südwesten: Flst. Nr. 1642 (Wirtschaftsweg) 

Der südliche Teilbereich wird ebenfalls zu drei Seiten von Wirtschaftswegen eingegrenzt. Nach Sü-

den hin grenzt eine weitere landwirtschaftliche Fläche an.  

Die südliche Teilfläche befindet sich auf den Flst. Nrn. 1631, 1632, 1633 und 1634 (jeweils Gemar-

kung Emeringen).  

Das Plangebiet grenzt an folgende Flurstücke an (alle Gemarkung Emeringen): 

Nordwesten: Flst. Nr. 1630 (Wirtschaftsweg) 

Osten: Flst. Nr. 1612 (Wirtschaftsweg), Flst. Nr. 1645 (Wirtschaftsweg)  

Süden: Flst Nr. 1635  

Westen: Flst. Nr. 1642 (Wirtschaftsweg) 

 

Diese Flurstücke sind im beigefügten Lageplan dargestellt. Der Geltungsbereich ergibt sich aus den 

nachfolgenden Plänen und ist schwarz umrandet. 
 

 



Plangebietsabgrenzung für den Bebauungsplan „Solarpark Emeringen“ (Gemeinde Emerin-

gen), ohne Maßstab  

Die Lage der Abgrenzung hat keine Rechtsverbindlichkeit und kennzeichnet nur die Lage des Pla-

nungsbereiches. 

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung  

Der Öffentlichkeit wird Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.  

Aus diesem Grund wird den Bürgerinnen und Bürgern Gelegenheit gegeben, während dem Zeitraum 

vom 19.12.2025 bis zum 06.02.2026, Stellungnahmen schriftlich oder mündlich zur Niederschrift bei 

der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen, Marktstraße 7, 89597 Munderkingen, vg@munderkin-

gen.de einzureichen. 
 

Verfügbar sind die Unterlagen zu den gewöhnlichen Öffnungszeiten 

Montag bis Freitag  vormittags 08:30 – 11:45 Uhr 

Montag bis Donnerstag nachmittags 13:45 – 16:00 Uhr 

Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung und die auszulegenden Unterlagen sind zusätzlich im 

Internet unter der Internet–Adresse https://www.vg–munderkingen.de/startseite/informationen/flae-

chennutzungsplanverfahren.html eingestellt. Sowie im zentralen Internetportal des Landes Baden–

Württemberg unter folgendem Link https://www.uvp–verbund.de/kartendienste. 

Die betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange werden parallel zur Öffentlich-

keit beteiligt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass ein Planungsbüro (Enviro–Plan GmbH) mit der Durchführung des 

Verfahrens gem. § 4b BauGB beauftragt worden ist. 

 

Hinweise: 

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 2 

BauGB i.V.m. § 4a Abs. 6 BauGB bei der Beschlussfassung über den Flächennutzungsplan unbe-

rücksichtigt bleiben können, sofern die Verwaltungsgemeinschaft deren Inhalt nicht kannte und nicht 

hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Flächennutzungsplans nicht von 

Bedeutung ist. 
 

Es ist zudem darauf hinzuweisen, dass eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 

des Umwelt–Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 des Umwelt–

Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt–Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Ein-

wendungen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der Veröffentlichungsfrist nicht oder nicht recht-

zeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 

 
Munderkingen, den 11.12.2025 

Thomas Schelkle 

Verbandsvorsitzender  

 
 

 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
Aufstellungsbeschluss der 25. Änderung der 1. Teilfortschreibung 2030 des 

Flächennutzungsplanes der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen  

– Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit –  
 

 

Die Verbandsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen hat am 25.11.2025 in öf-

fentlicher Sitzung beschlossen, den Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Munderkin-

gen gemäß § 2 Abs. 1 BauGB zu ändern und eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 

Abs. 1 BauGB durchzuführen. 

https://www.uvp-verbund.de/kartendienste


Ziel und Zweck der Planung 

Mit der 25. Änderung des Flächennutzungsplanes sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 

die Erweiterung eines bestehenden Gewerbebetriebes geschaffen werden.  

Aus der Begründung zum parallel laufenden Bebauungsplan „Emerkinger Straße – Erweiterung“ wird 

zum Ziel und Zweck der Planung folgendes zitiert: 
 

„Im Jahr 2015 wurde der Bebauungsplan „Emerkinger Straße“ am östlichen Siedlungsrand von Un-

terwachingen aufgestellt.  

Hierdurch wurde die planungsrechtliche Grundlage zur Erstellung einer neuen Betriebshalle für die 

am Standort ansässige Firma Marmix GmbH geschaffen. Die Firma wurde 2015 aus der vorherigen 

Firma AGRI–TEC Aßfalg gegründet und expandiert seitdem stetig. 

Durch den Bau von landwirtschaftlichen Spezialfahrzeugen wie Futtermischwägen aber auch den in-

dividuellen Umbau von landwirtschaftlichen Fahrzeugen expandiert die Firma seit fast 60 Jahren 

stetig.  

Da die bereits vor 10 Jahren erstellte Betriebshalle für die aktuelle Betriebsgröße nicht ausreichend 

ist, wird dringend ein Anbau einer weiteren Betriebshalle nördlich an den Bestand und weitere La-

gerflächen notwendig. 

Um die planungsrechtliche Grundlage hierzu zu schaffen, wird der Bebauungsplan „Emerkinger 

Straße– Erweiterung“ aufgestellt.“ 

 

Das Plangebiet wird in der 25. Änderung des Flächennutzungsplanes von Fläche für Landwirtschaft 

in gewerbliche Baufläche umgewandelt. Insgesamt handelt es sich um eine Fläche von ca. 0,80 ha.  

 

 
 

Der Beschluss der Verbandsversammlung über die Aufstellung der 25. Flächennutzungsplanänderung 

wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 BauGB öffentlich bekannt gemacht. 
 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 

Es besteht für jedermann die Möglichkeit die Planung mit Vertretern der Verwaltung zu erörtern und 

sich zu der Planung zu äußern. 



Der Vorentwurf der 25. Änderung der 1. Fortschreibung 2030 des Flächennutzungsplanes VG Mun-

derkingen wird mit Begründung (jeweils mit dem Datum vom 25.11.2025) 

 

von Montag, dem 15.12.2025 bis Freitag, dem 23.01.2026 

 

auf der Internetseite der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen unter der Internet–Adresse 

https://www.vg–munderkingen.de/startseite/informationen/flaechennutzungsplanverfahren.html ver-

öffentlicht und über das zentrale Internetportal des Bundes und der Länder unter folgendem Link 

https://www.uvp–verbund.de/kartendienste zugänglich gemacht. 

 

Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet sind die Unterlagen des Flächennutzungsplans an folgen-

der öffentlich zugänglichen Stelle einsehbar: 

 

–  Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen, Flur Erdgeschoss, Marktstraße 7, 89597 

 Munderkingen 

 Öffnungszeiten / Dienststunden: 

 Montag bis Freitag   vormittags   von 08:30 bis 11:45 Uhr 

 Montag bis Donnerstag   nachmittags   von 13:45 bis 16:00 Uhr 

 und nach telefonischer Vereinbarung 

 

Jedermann kann während der angegebenen Veröffentlichungsfrist, also bis einschließlich 23.01.2026, 

Stellungnahmen an vg@munderkingen.de richten. Die Stellungnahmen sind vorzugsweise elektro-

nisch zu übermitteln. Bei Bedarf können Stellungnahmen auch mündlich zur Niederschrift während 

der Öffnungszeiten / Dienststunden bei der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen (Anschrift siehe 

oben) vorgebracht oder schriftlich auf dem Postweg an die Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen 

(Anschrift siehe oben) gesendet werden. Bei schriftlich vorgebrachten Stellungnahmen sollte die 

volle Anschrift der Beteiligten angegeben werden. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht 

abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Flächennutzungsplan unberücksich-

tigt bleiben können.  

 

Datenschutz 

Im Zuge der Bearbeitung von Stellungnahmen werden darin enthaltene personenbezogene Daten un-

ter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verarbeitet; die Verarbeitung erfolgt nur 

zum Zweck des Bauleitplanverfahrens. Weitere Informationen zum Datenschutz sind unter der Inter-

netadresse der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen unter https://www.vg–munderkin-

gen.de/startseite/datenschutz.html veröffentlicht und liegen mit den o. g. Unterlagen öffentlich aus. 

Es wird weiter darauf hingewiesen, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten auf der Grund-

lage des § 3 BauGB in Verbindung mit Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e der Datenschutzgrundverord-

nung (DSGVO) und dem Landesdatenschutzgesetz erfolgt. 

 
Munderkingen, den 11.12.2025 

Thomas Schelkle 

Verbandsvorsitzender  

 
 

 

 

 

 

 

https://www.vg-munderkingen.de/startseite/informationen/flaechennutzungsplanverfahren.html
https://www.uvp-verbund.de/kartendienste
https://www.vg-munderkingen.de/startseite/datenschutz.html
https://www.vg-munderkingen.de/startseite/datenschutz.html


 

Öffentliche Sitzung des Gemeinderats in Hausen am Bussen 
 

 

Am Dienstag, den 16. Dezember 2025, findet um 19:30 Uhr die nächste Gemeinderatssitzung im 

Rathaus in Hausen am Bussen statt. 

Für den öffentlichen Teil ist folgende Tagesordnung vorgesehen: 

1.) Feststellung Jahresabschluss 2020 

2.) Feststellung Jahresabschluss 2021 

3.) Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2026 einschließ-

lich der Finanzplanung 2025 – 2029 

4.) Neubau Einfamilienhaus mit Doppelgarage, Grasgarten 5, Flst. Nr. 335 

5.) Bekanntgaben und Informationen 

6.) Anfragen aus dem Gemeinderat 

Timo Schulze – Bürgermeister 

 
 

Öffentliche Sitzung des Gemeinderats in Unterwachingen  
 

 

Am Mittwoch, den 17. November 2025, findet um 19:30 Uhr die nächste Gemeinderatssitzung im 

Gemeindehaus in Unterwachingen statt. 

Für den öffentlichen Teil ist folgende Tagesordnung vorgesehen: 

1.) Neufassung der Wasserversorgungssatzung 

2.) Neufassung der Abwassersatzung 

3.) Bebauungsplan „Emerkinger Straße – Erweiterung“, Örtliche Bauvorschriften „Emerkinger 

Straße – Erweiterung“, Gemeinde Unterwachingen 

– Behandlung der während der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Trägerbeteiligung eingegange-

nen Stellungnahmen und Entwurfsbeschluss 

4.) Bekanntgaben und Informationen 

5.) Anfragen aus dem Gemeinderat 

Im Anschluss findet eine nichtöffentliche Gemeinderatssitzung statt. 

Timo Schulze – Bürgermeister 

 
 

MITTEILUNGEN VON ÄMTER UND BEHÖRDEN 
 

 
 

Sitzung des Kreistags 
 

 

Am Montag, den 15. Dezember 2025, findet im Großen Saal der Lindenhalle in Ehingen (Linden-

straße 51, 89584 Ehingen) eine 
 

Sitzung des Kreistags 
 

statt. Beginn ist um 14:30 Uhr.  
 

Tagesordnung 
Öffentliche Beratung 

1. Haushaltssatzung 2026 mit Festsetzung des Haushaltsplans und Beschluss über die Finanzplanung 

2025 bis 2029 

2. Genehmigung einer überplanmäßigen Aufwendung 

3. Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft Alb–Donau–Kreis 

4. Fortschreibung des Nahverkehrsplans – Freigabe des Entwurfs zur Anhörung 



5. Änderung der Schülerbeförderungssatzung aufgrund der Erhöhung des Preises des D–Tickets 

JugendBW inklusive Behandlung der Petition gegen die Einführung einer Eigenanteilspflicht 

6. Interkommunale Vergärungsanlage für Bioabfälle: Abschluss einer Kooperationsvereinbarung 

7. Änderungen in der Trägerschaft der Tagespflege Dietenheim GmbH 

8. Ausscheiden aus dem Kreistag – Antrag von Herrn Kreisrat Jens Kaiser 

9. Bekanntgaben 

Heiner Scheffold – Landrat 

 
 

Bedingungen für bedrohten Wiesenvogel verbessern: 

Kiebitz–Projekt im Westerried bei Langenau soll angestoßen werden 
 

 

Der Bestand des Kiebitz, einst ein weit verbreiteter Feldvogel in der Agrarlandschaft, ist in den letzten 

drei Jahrzehnten durch Veränderungen in der Landwirtschaft und Lebensraumverlust stark zurückge-

gangen – in Baden–Württemberg um über 90 Prozent. Die Art gilt im Land inzwischen als vom Aus-

sterben bedroht. Einzelne Schutzmaßnahmen wurden in den letzten Jahren bereits angestoßen und zei-

gen erste Erfolge – ausreichend für eine Erholung des Bestands war dies bisher jedoch nicht. 

Im Rahmen der Artenschutzoffensive hat das Land Baden–Württemberg den Naturschutzbund 

(NABU) beauftragt, in den nächsten fünf Jahren landesweit ein Artenschutzprogramm für den Kiebitz 

umzusetzen und dafür Fördermittel zur Verfügung gestellt. In dem Projekt „KiebitzLand“ erhalten 

landwirtschaftliche Betriebe künftig Fördermittel, die über die Sätze der Landschaftspflegerichtlinie 

hinausgehen, um neue Lebensräume für den Feldvogel zu schaffen. 

Im Alb–Donau–Kreis brütet der Kiebitz schon lange im westlichen Teil des Donaurieds bei Lan-

genau, dem Westerried. Gleichzeitig ist dort ein hohes Potential vorhanden, um die Lebensbedingun-

gen für den Feldvogel weiter zu verbessern – beispielsweise durch angepasste Bewirtschaftung. Dafür 

eignen sich unter anderem selbstbegrünende Schwarzbrache auf feuchten Ackerstandorten. Das Wes-

terried eignet sich daher als mögliches Projektgebiet. In den kommenden Wochen werden Betriebe, 

die dort besonders geeignete Flurstücke bewirtschaften, dazu persönlich kontaktiert. Die Koordina-

tion des Projekts vor Ort übernimmt Christian Tirpitz vom Landratsamt Alb–Donau–Kreis als Zu-

ständiger für die Umsetzung der Artenschutzoffensive. 

Für weitere Informationen können sich Interessierte und Landwirtinnen und Landwirte sich an den 

Gebietskoordinator Christian Tirpitz (Christian.Tirpitz@alb–donau–kreis.de, Telefon: 0731/185–

1632) wenden. Für weitere Fragen stehen auch der NABU direkt (Lars.Stoltze@NABU–BW.de) so-

wie der Landschaftserhaltungsverband Alb–Donau–Kreis e.V. (Romy.Werner–LEV@alb–donau–

kreis.de) zur Verfügung. 

 
 

Eingeschränkter Betrieb der Kfz–Zulassungsstellen zum Jahreswechsel 
 

 

Die Stadt Ulm und der Alb–Donau–Kreis informieren, dass die Gemeinsame Kfz–Zulassungsstelle 

Ulm sowie die Zulassungsstelle Ehingen an folgenden Tagen ausschließlich mit vorheriger Termin-

vereinbarung geöffnet sind: 
 

• Montag, 29. Dezember 2025 

• Dienstag, 30. Dezember 2025 

• Freitag, 2. Januar 2026 

• Montag, 5. Januar 2026 
 

Spontane Vorsprachen ohne Termin sind an diesen Tagen nicht möglich. Termine können wie ge-

wohnt online unter https://www.zulassung–ulm.de/Startseite/termin.html vereinbart werden. 

Die Dienstleistungszentren der Stadt Ulm bleiben am 2. und 5. Januar 2026 geschlossen. Die Zulas-

sungsstelle Langenau ist an allen oben genannten Tagen nicht geöffnet. 

Ab Dienstag, 7. Januar 2026, stehen sämtliche Zulassungsstellen und Dienstleistungszentren wieder 

zu den regulären Öffnungszeiten zur Verfügung. 

Die Stadt Ulm und der Alb–Donau–Kreis bitten um Verständnis für die eingeschränkten Öffnungs-

zeiten und empfehlen, Zulassungsvorgänge frühzeitig zu planen oder alternativ die Online–Zulassung 

zu nutzen. 

mailto:Christian.Tirpitz@alb-donau-kreis.de
mailto:Lars.Stoltze@NABU-BW.de
mailto:Romy.Werner-LEV@alb-donau-kreis.de
mailto:Romy.Werner-LEV@alb-donau-kreis.de
https://www.zulassung-ulm.de/Startseite/termin.html


 

Online–Informationsveranstaltung am 13. Januar 2026: 

Fleischersatz aus pflanzlichem Eiweiß – Neue Wege und Chancen im Ackerbau 
 

 

Das Landwirtschaftsamt des Landratsamtes Alb–Donau–Kreis lädt zu einer kostenlosen Online–In-

formationsveranstaltung zum Thema „Fleischersatz aus pflanzlichem Eiweiß – Neue Wege und 

Chancen im Ackerbau“ ein. Bei der Veranstaltung am Dienstag, den 13. Januar 2026, um 19:00 

Uhr, berichten drei Referentinnen und Referenten unter anderem über den Anbau von Kichererbsen 

und Alb–Quinoa: 

Sofie Holstein vom LTZ Augustenberg stellt in ihrem Vortrag „Kichererbsen und Co.: Chancen und 

Herausforderungen beim Anbau neuer Körnerleguminosen in Deutschland“ die Grundlagen und 

Möglichkeiten des Anbaus von Eiweißpflanzen vor. Josua Ehrhart, Landwirt aus Ehingen–Dächin-

gen, berichtet anschließend von seinen Erfahrungen mit dem Anbau von Eiweißpflanzen im landwirt-

schaftlichen Betrieb am Beispiel Alb–Quinoa. Zum Abschluss erläutert Annalena Denninger–Mau-

cher vom Landwirtschaftsamt Alb–Donau–Kreis das Thema aus ernährungsphy-

siologischer Sicht. Die Referentinnen und Referenten stehen im Anschluss für 

Fragen zur Verfügung.  

Um Anmeldung bis zum 11. Januar 2026 über den folgenden Link oder QR–

Code wird gebeten: https://join.next.edudip.com/de/webinar/20261/2548302 

 
 

 

Webinar zur Kinderernährung am 20. Januar 2026: 

„Von Anfang an mit Spaß dabei – Einführung des ersten Breies in der Babynahrung“ 
 

 

Wie die Einführung von Beikost gut gelingt, dazu informiert eine Referentin der Landesinitiative 

„BeKi“ (Bewusste Kinderernährung), am Dienstag, den 20. Januar 2026, in einem Webinar von 

19:00 Uhr bis 20:30 Uhr. Die BeKi-Referentinnen unterstützen Eltern und Erziehende bei Fragen 

zur Ernährungserziehung, Entdeckung der Vielfalt und Qualität von Lebensmitteln sowie der Zube-

reitung von Mahlzeiten für Kleinkinder. 
 

Eine Anmeldung ist über den nachfolgenden Link ausschließlich online möglich:  

https://join.next.edudip.com/de/webinar/von-anfang-an-mit-spass-dabei/2570013  

 

 
 

Öffnungszeiten der Einrichtungen der Abfallwirtschaft zum Jahreswechsel 
 

 

Wertstoffhöfe, Grüngutsammelstellen und Kompostierungsanlagen: 

Sie sind am 24. Dezember und am 31. Dezember 2025 geschlossen und zwischen den Feiertagen zu 

den üblichen Zeiten geöffnet. Sie sind auf der Homepage www.aw–adk.de unter der Rubrik „Stand-

orte“ zu finden. Es gelten die Winteröffnungszeiten.  

 

Entsorgungszentren: 

Die sechs Entsorgungszentren des Alb–Donau–Kreises sind am Mittwoch, den 24. Dezember (Hei-

ligabend), geschlossen und am Mittwoch, den 31. Dezember 2025 (Silvester), nur von 09:00 bis 

13:00 Uhr geöffnet. Ansonsten gelten die üblichen Öffnungszeiten. 
 

Deponien:  

Die Deponien Litzholz in Ehingen–Sontheim, Roter Hau in Ehingen–Stetten und Unter Kaltenbuch in 

Laichingen–Suppingen sind von Montag, den 22. Dezember 2025, bis Dienstag, den 6. Januar 

2026, geschlossen. Die Deponien Unter Kaltenbuch und Litzholz öffnen am Mittwoch, den 7. Ja-

nuar 2026, wieder, die Deponie Roter Hau am Donnerstag, den 8. Januar 2026. 

Die Kompostierungsanlage Litzholz in Ehingen–Sontheim ist wie oben genannt geöffnet. 
 

An den Feiertagen sind die Einrichtungen geschlossen. 

https://join.next.edudip.com/de/webinar/20261/2548302
https://join.next.edudip.com/de/webinar/von-anfang-an-mit-spass-dabei/2570013
http://www.aw-adk.de/


Übersicht für Ihre Servicerubrik:  
 

Entsorgungszentren:  

24. Dezember 2025 geschlossen   31. Dezember 2025, 09:00 Uhr – 13:00 Uhr 
 

Wertstoffhöfe, Grüngutsammelstellen und Kompostierungsanlagen: 

24. Dezember 2025 geschlossen   31. Dezember 2025 geschlossen 
 

Deponien:  

22. Dezember 2025 – 6. Januar 2026 geschlossen 

ab 7. Januar 2026 Deponie Unter Kaltenbuch + Deponie Litzholz wieder geöffnet. 

ab 8. Januar 2026 Deponie Roter Hau wieder geöffnet. 

 

 
 

 

Rund 1,5 Millionen Euro Landesförderung unterstützen den 

Rettungsdienst im Regierungsbezirk Tübingen  
 

 

Mit rund 1,5 Millionen Euro fördert das Land Baden–Württemberg im Regierungsbezirk Tübingen in 

diesem Jahr die Erstausstattung von Rettungswachen sowie bauliche Maßnahmen in der bodengebun-

denen Notfallrettung. „Unsere Förderung stärkt die Einsatzfähigkeit der Notfallrettung. Damit verbes-

sern wir die Versorgung der Bevölkerung bei medizinischen Notfällen. Zugleich tragen wir damit zur 

Attraktivität des Rettungsdienstes bei. Ich bin dankbar, dass sich so viele Ehrenamtliche selbstlos für 

Andere engagieren – sei es beim Arbeiter–Samariter–Bund, dem Deutschen Roten Kreuz, der Johan-

niter–Unfall–Hilfe und dem Malteser–Hilfsdienst oder bei der Bergwacht und der Deutschen Lebens-

rettungsgesellschaft“, so Regierungspräsident Klaus Tappeser.  

Nach der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über die Förderung von Investitionen nach 

dem Rettungsdienstgesetz können der Neubau, der Umbau, die Sanierung und die Erstausstattung von 

baulichen Anlagen der Hilfsorganisationen gefördert werden. Das Regierungspräsidium Tübingen hat 

dieser Tage die Bewilligungsbescheide für fünf Vorhaben im Regierungsbezirk an die Landesver-

bände der Hilfsorganisationen versandt.  

Zur zweckmäßigen und sicheren Unterbringung von Fahrzeugen der bodengebundenen Notfallrettung 

sowie deren Besatzungen in der Rettungswache Biberach sowie für die Erstausstattung dieser Ret-

tungswache erhält der DRK–Landesverband Baden–Württemberg e. V. insgesamt 1.477.366 Euro. 

Diese Fördermittel tragen dazu bei, die Einsatzbereitschaft des Rettungsdienstes zu erhalten, die Ein-

haltung der Hilfsfristen zu verbessern und die Rettungswache mit der für ihren Betrieb erforderlichen 

Ausstattung zu versehen. Darüber hinaus erhält der Malteser Hilfsdienst gGmbH Region Baden–

Württemberg einen Förderbetrag in Höhe von 31.500 Euro für die Erstausstattung der Rettungswache 

Sigmaringen, um diese bedarfsgerecht einzurichten.  

Schließlich erhält der DRK–Landesverband Baden–Württemberg e. V. in diesem Förderjahr für seine 

Bergwacht Württemberg im Nachgang zur Förderung der betreffenden Baumaßnahmen 31.659 Euro 

für die Erstausstattung der Bergrettungswache Albstadt sowie 30.313 Euro für die Erstausstattung der 

Bergrettungswache Isny i. A.. Nachdem in den Vorjahren der Neubau der Bergrettungswache 

Albstadt und die Sanierung der Bergrettungswache Isny i. A. gefördert wurden, dient diese Investi-

tion der Ausstattung mit dem, was für den Betrieb der Wachen und für eine schnelle Hilfe bei Unfäl-

len und medizinischen Notfällen im Gebirge und im unwegsamen Gelände notwendig ist.  

Hintergrundinformationen: Die Regierungspräsidien fördern insbesondere die Errichtung von Rettungswa-

chen des Rettungsdienstes sowie des Berg– und Wasserrettungsdienstes und Projekte zur technischen oder or-

ganisatorischen Weiterentwicklung des Rettungsdienstes (§§ 26 und 30 Rettungsdienstgesetz). Ausschlagge-

bend für die Zuständigkeit eines Regierungspräsidiums ist der Standort der jeweiligen Rettungswache.  

Zu den Aufgaben der Regierungspräsidien gehört der gesamte Prozess von der Beratung der Antragsteller und 

der Prüfung von Anträgen sowie Prioritätenlisten über die Erstellung der Förderbescheide und die Auszahlung 

der Fördermittel bis hin zur Prüfung der Verwendungsnachweise einschließlich Vor–Ort–Begehungen. Die 

Ausgestaltung und Bemessung dieser Förderung regelt die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über 

die Förderung von Investitionen nach dem Rettungsdienstgesetz (VwV Förderung Rettungsdienst – VwV–F–

RD vom 11. August 2022). Die Mittel werden den Regierungspräsidien jährlich vom Ministerium des Inneren, 

für Digitalisierung und Kommunen Baden–Württemberg, zugewiesen. 



 

LEADER Oberschwaben informiert 
 

 

Projektidee? LEADER Oberschwaben stellt wieder Fördergelder bereit  
 

→ 150.000 Euro Fördergelder vom Land plus kommunale Mittel  

für Kleinprojekte bis 20.000 Euro Gesamtkosten  

→ 500.000 Euro Fördergelder der Europäischen Union für  

Projekte bis 700.000 Euro Gesamtkosten  
 

Das europäische Förderprogramm LEADER unterstützt Projekte zur Weiterentwicklung unserer Re-

gion. Sie haben eine Idee? Für die Umsetzung können Sie Fördergelder beantragen, sofern Ihr Projekt 

zu den LEADER–Zielen passt. Reichen Sie Ihren Projektantrag bis zum 25. Januar 2026 bei der Ge-

schäftsstelle von LEADER Oberschwaben ein.  
 

Was wird gefördert?  

Projekte, die sich strukturell auf unsere Region auswirken und gut zu den LEADER–Themen (ökolo-

gische und soziale Nachhaltigkeit, zukunftsfähige Infrastrukturen, regionales gemeinwohlorientiertes 

Wirtschaften, Zusammenleben und Innovation) passen.  
 

Wer darf beantragen?  

Privatpersonen, Vereine, Verbände, Unternehmen, Kommunen, Kirchen …  
 

Online–Beratungsangebot  

Sie sind sich noch unsicher oder haben Fragen vorab? Dann nehmen Sie gerne an einem unserer drei 

Online–Beratungsterminen teil. Den jeweiligen Zugangslink finden Sie unter „Termine“ auf unserer 

Homepage. 
 

• Freitag, 12. Dezember 2025, um 11:00 Uhr  

• Montag, 15. Dezember 2025, um 17:00 Uhr  

• Mittwoch, 17. Dezember 2025, um 14:00 Uhr  
 

Einreichfrist für Anträge: 25. Januar 2026.  

Nehmen Sie mit Ihrer Idee jedoch gerne baldmöglichst Kontakt mit uns auf.  
 

Kontakt:  

Auf unserer Homepage unter www.leader–oberschwaben.de finden Sie weitere Informationen sowie 

die Antragsunterlagen. Diese können Sie per Mail einreichen unter leader@lrasig.de. Bei Fragen 

schreiben Sie uns oder melden Sie sich telefonisch unter: 07571 102–5010. 

 

 

 

Schließtage 

Dienststellen der Rentenversicherung über die Feiertage geschlossen 

Online–Services jederzeit möglich 
 

 

Die Dienststellen der Deutschen Rentenversicherung Baden–Württemberg (DRV BW), inklusive Re-

gionalzentren und Außenstellen, bleiben vom Mittwoch, 24. Dezember 2025 bis einschließlich 

Freitag, 2. Januar 2026 geschlossen. Wie die Jahre zuvor spart die DRV BW so zwischen Weih-

nachten und Neujahr einen beträchtlichen Anteil an Energie ein.  
 

Ab Montag, 5. Januar 2026, stehen Kundinnen und Kunden alle Dienststellen und Beratungsleistun-

gen wieder zu den bekannten Öffnungszeiten zur Verfügung.  
 

Über die Feiertage Online–Services nutzen  

Durchgängig nutzbar für Versicherte und Rentenbeziehende sind die Online–Services der Deutschen 

Rentenversicherung. Über www.deutsche–rentenversicherung.de/online–services können Anträge ge-

stellt, Nachweise eingereicht und kostenfreie Unterlagen wie beispielsweise Versicherungsverlauf, 

Rentenauskunft, Renteninformation oder Versicherungsnummernachweis angefordert werden. Zudem 

gibt es dort auch die Möglichkeit, persönliche Daten wie Bankverbindung und Adresse zu ändern.  

http://www.deutsche-rentenversicherung.de/online-services


 

VEREINSNACHRICHTEN 
 

 
 

Freiwillige Feuerwehr Unterwachingen  
 

 

Info Update ‼️ 🔥🚒🔥   

FFW Unterwachingen 
 

 

Am Dienstag, den 2. Dezember 2025, besuchte die Freiwillige Feuerwehr Unterwachingen die Firma 

MARMIX. 

Wir besichtigten die Produktionshalle sowie alle angrenzenden Räumlichkeiten, um uns mit den örtli-

chen Gegebenheiten und möglichen Gefahrenquellen vertraut zu machen. Hauptziel unseres Besuchs 

war die Objektkunde sowie die Erweiterung unseres Wissens über die vor Ort gelagerten Gefahr-

stoffe. Dazu gehören Gase, Öle, Säuren sowie leicht entflammbare Materialien. 

Durch diese Begehung kennen wir nun deren genaue Lagerorte, Mengen und Eigenschaften. Im 

Ernstfall ermöglicht uns dieses Wissen, effektiver zu handeln und die Sicherheit unserer Einsatzkräfte 

sowie der Umgebung bestmöglich zu gewährleisten. 

Im Anschluss an die Besichtigung wurden wir von der Inhaberfamilie Aßfalg herzlich zu einer Stär-

kung eingeladen. 

Im Namen unserer Wehr möchten wir uns herzlich bedanken! Denkt daran: Ihr könnt immer auf uns 

zählen! 

MARMIX Vielen Dank!!! 
 

Folgt uns auf Facebook und Instagram 

@marmix.eu 

@feuerwehr_unterwachingen 

 

 

http://marmix.eu/


 
 

Gemeinsam Stark 💪🏻 👍🏻 👌🏻   
Wir sind für euch da 👨🏻‍🚒 🚒 ‼️  

 

Piotr Nowek – Stellv. Kommandant 

 
 

Sport und Freizeit Unterwachingen e. V. 
 

 

Wir bedanken uns recht herzlich für Ihr / Euer Kommen an der Adventsfeier im Namen der Feuer-

wehr und der Sport und Freizeit Unterwachingen. Es war eine schöne Feier. 
 

Zum Hochzeitssuppe-Essen bzw. Haxen-Essen treffen wir uns am Sonntag, den 21. Dezember 2025 

um 17:00 Uhr zum gemeinsamen Abmarsch nach Oberwachingen ins Gasthaus „Neuhaus“. 
 

Roland Porombka – 1. Vorsitzender  

 
 

Musikkapelle Emerkingen e. V.  
 

 

Termine: 
 

Vororchester: Sonntag, 14. Dezember 2025, 13:30 Uhr 

 Adventsfeier in Unterstadion 
 

Jugendkapelle: Freitag, 12. Dezember 2025, 17:30 Uhr Hauptprobe 

 Samstag, 13. Dezember 2025, 18:30 Uhr  

 Einspielprobe, 20:00 Uhr Konzert 
 

                                              Aktive Kapelle:  Freitag, 12. Dezember 2025,  

 20:00 Uhr Hauptprobe 

 Samstag, 13. Dezember 2025, 18:00 Uhr Einspiel- 

  probe, 20:00 Uhr Konzert 

 

Jahreskonzert der Musikkapelle Emerkingen – Herzliche Einladung 

Die Musikkapelle Emerkingen lädt herzlich zu ihrem diesjährigen Jahreskonzert ein. Am Samstag, 

den 13. Dezember 2025, erwartet die Besucherinnen und Besucher ab 20.00 Uhr in der Römerhalle 

Emerkingen ein abwechslungsreicher und stimmungsvoller Konzertabend. 

Den Auftakt gestaltet die Jugendkapelle Emerkingen unter der Leitung von Niklas Huber. Mit span-

nenden Klangwelten und modernen Filmmusiken beweist der musikalische Nachwuchs eindrucksvoll 

sein Können. 

Im Anschluss präsentiert die Musikkapelle Emerkingen, dirigiert von Anna Maria Frankenhauser, ein 

vielseitiges Programm: von feierlichen Eröffnungswerken über klangvolle musikalische Geschichten 

bis hin zu bekannten Melodien aus Film und Unterhaltung. 

Wir freuen uns auf viele Besucherinnen und Besucher und auf einen schönen, gemeinsamen Konzert-

abend. 
 

 

Peter Pflug – 1. Vorsitzender 



 

S S V Emerkingen e. V. 
 

 
 

Fußball – Aktive 
 

Ergebnisse: 

Samstag, 7. Dezember 2025 

SGM Emerkingen / Ehingen-Süd I – SSG Ulm 99 II 0:1  
 

ohne Reserve 
 

Letztes Spiel der Vorrunde ohne Punkte 
Mit Enttäuschung und ohne Punkte in die Winterpause. Dass die Mannschaften in der KL A1 ein sehr 

ausgeglichenes Niveau haben zeigte sich am Sonntag. Geringfügige Kleinigkeiten geben oft den Aus-

schlag für Sieg oder Niederlage – so auch in diesem Spiel. Beim entscheidenden Tor konnte der Gäs-

tespieler nicht gestoppt werden. Er vollendete ins kurze Eck in der 43. Minute. Die Gäste hatten nach 

der Pause durchaus die Möglichkeit auf 0:2 zu erhöhen: mit vereinten Kräften wurde das von der 

SGM verhindert. Langsam konnte sich der Gastgeber befreien und machte nun ihrerseits Druck auf 

den Gegner. Alle Bemühungen, um zum Ausgleich zu kommen, verpufften bzw. wurden von den 

Gästen abgewehrt. 

Die SGM Emerkingen / Ehingen-Süd überwintert auf Platz neun, aber mit nur 2 Punkten Abstand 

zum Relegationsplatz 14! 

Die Rückrunde soll am 8. März 2026 beginnen. 

 
Fußball – Junioren 
 

Bezirksmeisterschaft – Halle am Wenzelstein in Ehingen: 

Samstag, 13. Dezember 2025: A2-Junioren und B1-Junioren 

Sonntag, 14. Dezember 2025: C1 und C2-Junioren 

 
 

SONSTIGES 
 

 
 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst (ÄBD) 
 

 

Rufnummer für den Ärztlichen Bereitschaftsdienst (Allgemein–, Kinder–, Augen– und HNO–ärztli-

cher Bereitschaftsdienst): 116117 (Anruf kostenlos). Ärztliche Hilfe erhalten Sie unter der kosten-

freien Rufnummer 116117 oder online unter www.docdirekt.de 
 

Öffnungszeiten und Anschrift der Bereitschaftspraxis Ehingen: 

Allgemeinärztliche Bereitschaftspraxis Ehingen Kinderärztliche Bereitschaftspraxis Kinder Ulm 

Alb–Donau Klinikum und Gesundheitszentrum Universitätsklinikum für Kinder– und Jugend– 

Spitalstraße 29, 89584 Ehingen   medizin, Eythstraße 24, 89075 Ulm 
 

Öffnungszeiten (neu)    Montag – Freitag 19:00 Uhr – 22:00 Uhr 

Samstag, Sonntag und an Feiertagen   Samstag, Sonntag und Feiertagen 

09:00 Uhr – 19:00 Uhr    09:00 Uhr – 21:00 Uhr 
 

Docdirekt.de – digitale Anlaufstelle der 116117 

Unter www.docdirekt.de bekommen Patienten kostenlos und digital eine medizinische Ersteinschät-

zung und Handlungsempfehlung. Wird eine Videosprechstunde empfohlen, kann direkt zu einer tele-

medizinischen Beratung vermittelt werden. 
 

Bei lebensbedrohlichen und dringenden Notfällen und im Zweifelsfall ist umgehend die Rettungs-

leitstelle Ulm auf der Notrufnummer 112 anzurufen. 
 

Zahnärztlicher Notfalldienst:                          Telefon 01801 116 116 (0,039 €/min) 
 

Der taggenaue Apotheken–Notdienst für Hausen am Bussen und Unterwachingen ist abrufbar über 

Telefon 0800 0022833 (kostenfrei aus dem Festnetz) oder über Handy unter 22833 (max. 69 ct/min.), 

Internet: https://www.lak–bw.de/notdienstportal/notdienstkreis.html 
 

Sozialstation Raum Munderkingen:                   Telefon 38 82. 

http://www.116117.de/
http://www.docdirekt.de/
https://www/


Ambulanter Pflegeservice der ADK GmbH für Gesundheit und Soziales: 

89584 Ehingen, Spitalstraße 29:                   Telefon 07391 586–586, Telefax 07391 586–587, 

89143 Blaubeuren, Ulmer Straße 26:            Telefon 07344 170110, Telefax 07344 170111. 

Telefon 0800 0586586 – Ihr Anruf ist gebührenfrei. 
 

Pflegestützpunkt Alb–Donau–Kreis, Schillerstraße 30 (Gebäude B), 89077 Ulm:  

Frau Esther Blaum, Tel.: 0731 185–4505, E–Mail: esther.blaum@alb–donau–kreis.de 

Kontaktzeiten: Montag – Freitag. 

 
 

Festliche Klänge in der Klosterkirche Untermarchtal: 

Konzert des Modern Symphonic Percussion Ensembles am 26. Dezember 2025 
 

 

Ein musikalisches Highlight erwartet die Besucher der Kloster-

kirche in Untermarchtal am 2. Weihnachtsfeiertag. Am Freitag, 

den 26. Dezember 2025, um 14.00 Uhr, lädt das Modern Sym-

phonic Percussion Ensemble zu einem Benefizkonzert ein. 

Das Konzert wird zugunsten der Barmherzigen Schwestern vom 

heiligen Vinzenz von Paul in Untermarchtal veranstaltet. Die Vin-

zentinerinnen engagieren sich mit großem Einsatz für Gemein-

schaften in Tansania und Äthiopien.  

Das abwechslungsreiche Programm umfasst nicht nur traditionelle Weihnachtslieder, sondern auch 

Musik aus verschiedenen Genres, die für festliche und bewegende Momente sorgen. Den Abschluss 

bildet ein gemeinsames Singen bekannter Weihnachtslieder, bei dem das Publikum eingeladen ist, 

aktiv mitzuwirken. 

Eintritt frei, Spenden willkommen 

Der Eintritt zu diesem besonderen Konzert ist frei, jedoch wird um Spenden gebeten. Alle Einnahmen 

kommen direkt den Projekten der Vinzentinerinnen in Tansania zugute, die dort mit viel Hingabe 

Kindern und Bedürftigen helfen. 

Die Klosterkirche Untermarchtal bietet mit ihrer stimmungsvollen Atmosphäre den perfekten Rah-

men für dieses festliche Ereignis. Lassen Sie sich von der Musik verzaubern und leisten Sie gleichzei-

tig einen wertvollen Beitrag für den guten Zweck. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

 

 
 

 

Einladung zum Infotag am 13. Dezember 2025 von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
 

 

Interessierte Schüler/innen und deren Eltern sind eingeladen, unsere Schulen kennen zu lernen:  

Am Sozialwissenschaftlichen Gymnasium mit dem Schwerpunktfach „Pädagogik und Psychologie” 

können sie in einem konstruktiven und angehnehmen Lernumfeld in drei Jahren das Abitur absolvie-

ren. Dabei wird viel Wert auf persönliche und unterstützende Lernbetreuung gelegt.  

Eine gute Basis fürs Leben bieten die zwei Schuljahre am Berufskolleg Gesundheit / Pflege I und 

II. Die Schüler/innen bereiten sich auf interessante Berufe oder für ein Studium vor und können die 

Schule mit der Fachhochschulreife abschließen. Sie beenden die Schule mit dem Abschluss Assis-

tent/in im Gesundheits– und Sozialwesen. Das Berufskolleg ist schulgeldfrei.  

Am Berufskolleg Fremdsprachen absolvieren die Schüler/innen nach der Mittleren Reife in zwei 

Jahren die Fachhochschulreife und eine Ausbildung zum fremdsprachlichen Wirtschaftsassistenten. 

Ziel der Ausbildung ist es, eine fundierte Berufsqualifikation für international tätige Unternehmen zu 

vermitteln.  

Vorbereitungskurs auf die Kommunikationsprüfung in Englisch für die Mittlere Reife,  

3 x dienstags von 13:30 Uhr bis 16:30 Uhr, ab 3. Februar 2026  

www.kolping–riedlingen.de Tel. 07371 93500, sekretariat.rd@kbw–gruppe.de  

Kolping–Bildungszentrum Riedlingen, Kirchstraße 24, 88499 Riedlingen 

mailto:esther.blaum@alb


 
 

 

AOK–Beschäftigte spenden Teil ihres Gehalts – 3.000 Euro für Aufschnaufhaus Ulm   
 

 

Mit vielen kleinen Beträgen Großes bewirken: Im Rahmen der Rest–Cent–Initiative spenden AOK–

Mitarbeitende in diesem Jahr insgesamt 17.000 Euro an gemeinnützige Organisationen in Baden–

Württemberg. Davon kommen 3.000 Euro dem Aufschnaufhaus Ulm zugute, das Familien mit behin-

derten Kindern dringend benötigte Entlastung und Unterstützung bietet. 

„Diese Spende ist ein wichtiger Baustein, damit wir unsere Betreuungsangebote weiterführen und den 

Familien kleine Momente der Erholung schenken können. Wir danken den Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern der AOK von Herzen für ihr Engagement “, sagt Ernst Häge, Vorstandsmitglied beim Auf-

schnaufhaus Ulm – Förderverein e. V., als er den Scheck über 3.000 Euro von Sven Seitz, Mitglied 

im Vergabeausschuss „Rest–Cent“ der AOK Baden–Württemberg, überreicht bekommt. Das Auf-

schnaufhaus Ulm e. V. bietet Familien eine wertvolle Auszeit vom oft herausfordernden Alltag. Kin-

der und Jugendliche mit Behinderung werden dort liebevoll betreut, sodass Eltern und Geschwister 

neue Kraft tanken können.  

Das Spendengeld stammt aus der Rest–Cent–Initiative der AOK Baden–Württemberg, die gemeinsam 

mit dem Gesamtpersonalrat (GPR) seit dem 1. Januar 2021 gefördert wird und die in diesem Jahr ihr 

5–jähriges Bestehen feiert. Mitarbeitende können dabei freiwillig die Cent–Beträge ihres monatlichen 

Gehalts für einen guten Zweck spenden. Auf diese Weise unterstützen sie nicht nur Kolleginnen und 

Kollegen in Not, sondern auch soziale Projekte und Einrichtungen in ganz Baden–Württemberg. 

„Jeder Cent zählt – im wahrsten Sinne des Wortes“, sagt Diana Beck–Wiesener, Mitglied des Gesamt-

personalrats und im Vergabeausschuss „Rest–Cent“ der AOK Baden–Württemberg, bei der Spenden-

übergabe. „Dass so viele Mitarbeitenden der AOK ihre Restbeträge spenden, zeigt, wie stark das sozi-

ale Miteinander bei uns gelebt wird. Wir freuen uns, das Aufschnaufhaus Ulm mit dieser Aktion un-

terstützen zu können.“ 

Wie wichtig dieser Beitrag ist, unterstreicht Christian Strobel, stellvertretender Geschäftsführer der 

AOK Ulm–Biberach: „Als Krankenkasse tragen wir Verantwortung – nicht nur für unsere Versicher-

ten, sondern für das gesellschaftliche Miteinander in der Region. Familien mit einem hohen Pflege– 

oder Unterstützungsbedarf verdienen jeden Moment der Entlastung. Dass unsere Mitarbeitenden mit 

ihrer Spende genau diese wertvollen Momente ermöglichen, erfüllt mich mit großer Dankbarkeit.“ 

Dieses Jahr kam eine stolze Gesamtsumme von 17.000 Euro zusammen. Alle Teilnehmenden der 

Rest–Cent–Initiative können per Voting über die Vergabe der Spendengelder in unterschiedlichen Ka-

tegorien abstimmen.  

 

Foto: v. l. n. r. Christian Strobel, stellvertretender Geschäftsführer AOK Ulm–Biberach, Sven Seitz, Mitglied 

im Vergabeausschuss „Rest–Cent“ bei der AOK Baden–Württemberg, Diana Beck–Wiesener, Gesamtpersonal-

rat und Mitglied im Vergabeausschuss „Rest–Cent“ bei der AOK Baden–Württemberg, Ernst und Ute Häge, 

Aufschnaufhaus Ulm, Ideengeberinnen Silke Georgieff und Stefanie Keßler, AOK Ulm–Biberach, sowie Andrea 

Weiser, Personalrat AOK Ulm–Biberach. 



 
 
 

 



 

KIRCHLICHE MITTEILUNGEN 
 

 

 
 

EVANGELISCHES PFARRAMT MUNDERKINGEN 
 

 

Wochenspruch zum 3. Advent: 

„Bereitet dem HERRN den Weg; denn siehe, der HERR kommt gewaltig.“ (Jes 40,3.10) 
 

Sonntag, 14. Dezember 2025 – 3. Advent 

10:30 Uhr  Gottesdienst zum dritten Advent im Gemeindehaus; Prädikant Moser 
 

Mittwoch, 17. Dezember 2025 

15:45 Uhr  Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus 

19:30 Uhr  AA – Meeting im Gemeindehaus 
 

Donnerstag, 18. Dezember 2025 

18:30 Uhr  All4One im Gemeindehaus Rottenacker; Weihnachten 
 

Samstag, 20. Dezember 2025 

17:00 Uhr  Gemeinsam Tanzen in Blaubeuren (Leitung: Sigrid Gron) 
 

Sonntag, 21. Dezember 2025 – 4. Advent 

10:30 Uhr  Gottesdienst zum vierten Advent im Gemeindehaus; Pfarrer Striebel 

 

Gemeinsam Tanzen 

…und sie holten ihre Schätze hervor! 

Bald schon feiern wir die Geburt Christi und erwarten die Heiligen Drei Könige mit ihren Schätzen. 

Auch wir haben Schätze gesammelt und blicken zurück auf das vergangene Jahr. Tanzend wollen wir 

mit unseren Schätzen den Weg zur Krippe gehen am Samstag, den 20. Dezember 2025 in Blaubeu-

ren im Matthäus–Alber–Haus, Klosterstraße 12, von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr. Dazu sind alle 

eingeladen, die sich gerne bewegen.  
 

Die Leitung hat Sigrid Gron. Es ist keine Anmeldung erforderlich und keine Vorkenntnisse. 
 

Pfarramt 

Pfarrer Hain ist erkrankt. Zugleich ist das Pfarramtssekretariat zurzeit nicht besetzt. Wir versuchen 

dennoch, wenigstens einmal in der Woche persönlich erreichbar zu sein. Das ist für mittwochs von 

09:30 Uhr bis 11:30 Uhr vorgesehen. Zu allen anderen Zeiten sind wir über den Anrufbeantworter 

telefonisch erreichbar: 07393 4997. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Wir rufen zurück, möglich-

erweise aber leider nicht zeitnah. Besser noch können Sie uns Ihre Nachricht per E–Mail zukommen 

lassen: Pfarramt.munderkingen@elkw.de. Die Mails werden täglich abgerufen. In dringenden Fäl-

len können Sie sich ans Pfarramt in Rottenacker wenden. Pfarrer Reusch ist telefonisch erreichbar un-

ter 07393 2298. 

 
 

KIRCHLICHE MITTEILUNGEN 

ST. MARTINUS HAUSEN AM BUSSEN 

ST. COSMAS UND DAMIAN UNTERWACHINGEN 
 

 

 

Gottesdienste – Seelsorgeeinheit „Donau–Winkel“  

vom 12. Dezember 2025 bis 21. Dezember 2025 
 
 

Freitag, 12. Dezember 2025  

06:00 Uhr Rorate in Munderkingen 

18:00 Uhr Euch. Anbetung in Oberstadion 

18:30 Uhr Eucharistiefeier in Oberstadion 
 

Samstag, 13. Dezember 2025   Vorabend zum 3. Adventssonntag  

07:00 Uhr Rorate in Hundersingen 

18:00 Uhr Rosenkranz in Munderkingen 



18:30 Uhr Eucharistiefeier mit Vorstellung der Erstkommunionkinder in Munderkingen 

18:30 Uhr Eucharistiefeier in Unterstadion 
 

Sonntag, 14. Dezember 2025  3. Adventssonntag Gaudete  

09:00 Uhr Wort–Gottes–Feier in Rottenacker 

09:00 Uhr Eucharistiefeier in Emerkingen  

09:00 Uhr Eucharistiefeier in Hundersingen 

09:30 Uhr Wort–Gottes–Feier in Oberstadion 

10:30 Uhr  Eucharistiefeier in Munderkingen 

10:30 Uhr Kindergottesdienst im Gemeindehaus Munderkingen 

10:30 Uhr Eucharistiefeier in Grundsheim 

13:30 Uhr Rosenkranz in Hausen am Bussen 
16:00 Uhr Ungarische Messe in der Stadtpfarrkirche in Munderkingen 
 

Montag, 15. Dezember 2025   

17:00 Uhr Rosenkranz in Unterstadion 

18:30 Uhr Rosenkranz in Oberstadion 
 

Dienstag, 16. Dezember 2025    

10:00 Uhr  Kath. Gottesdienst im Seniorenzentrum St. Sebastian in Rottenacker 

18:30 Uhr Eucharistiefeier in Grundsheim 
 

Mittwoch, 17. Dezember 2025   

07:30 Uhr Laudes in Munderkingen 

14:30 Uhr Eucharistische Anbetung Frauenberg 

15:00 Uhr Friedensgebet Frauenberg 

18:30 Uhr Eucharistiefeier in Emerkingen 

18:30 Uhr Eucharistiefeier in Moosbeuren 
 

Donnerstag, 18. Dezember 2025  

08:30 Uhr Schulgottesdienst der Grundschule in Munderkingen 

18:30 Uhr Eucharistiefeier mit Anbetung in Munderkingen 

18:30 Uhr Eucharistiefeier in Unterstadion 
 

Freitag, 19. Dezember 2025  

06:00 Uhr Lichterfeier in Munderkingen 

08:40 Uhr Schulgottesdienst der Realschule Munderkingen 

18:30 Uhr Eucharistiefeier in Oberstadion 
 

Samstag, 20. Dezember 2025   Vorabend zum 4. Adventssonntag  

07:00 Uhr Rorate in Unterstadion 

18:00 Uhr Rosenkranz in Munderkingen 

18:30 Uhr Eucharistiefeier in Munderkingen 

18:30 Uhr Eucharistiefeier in Oberstadion 
 

Sonntag, 21. Dezember 2025  4. Adventssonntag   

09:00 Uhr Eucharistiefeier in Rottenacker 

09:00 Uhr Wort–Gottes–Feier in Emerkingen  

09:00 Uhr Eucharistiefeier in Grundsheim 

10:30 Uhr  Wort–Gottes–Feier in Munderkingen 

10:30 Uhr Kindergottesdienst im Gemeindehaus Munderkingen 

10:30 Uhr Eucharistiefeier in Hausen am Bussen 
10:30 Uhr Eucharistiefeier in Unterstadion 

13:30 Uhr Rosenkranz in Hausen am Bussen 
18:30 Uhr Bußfeier in Munderkingen 

 
Vorschau der Gottesdienste für Weihnachten 
 

Mittwoch, 24. Dezember 2025 Hl. Abend  

16:00 Uhr Krippenspiel in Rottenacker, Munderkingen, Oberstadion 

17:30 Uhr Wortgottesfeier zum Hl. Abend in Emerkingen 



18:00 Uhr Christmette in Unterwachingen 
18:30 Uhr Christmette in Unterstadion 

22:00 Uhr Christmette in Munderkingen, Hundersingen 
 

Donnerstag, 25. Dezember 2025 Weihnachten 

09:00 Uhr Hochamt in Rottenacker, Grundsheim 

10:30 Uhr Hochamt in Munderkingen, Oberstadion 

18:30 Uhr Vesper in Munderkingen 
 

Freitag, 26. Dezember 2025  2. Weihnachtstag Hl. Stephanus 

09:00 Uhr Wort–Gottes–Feier in Rottenacker 

09:00 Uhr Eucharistiefeier in Emerkingen, Hundersingen 

10:30 Uhr Wort–Gottes–Feier in Munderkingen 

10:30 Uhr Eucharistiefeier in Hausen am Bussen 
10:30 Uhr Eucharistiefeier in Unterstadion 

 

  

Hinweise und Mitteilungen Seelsorgeeinheit Donau–Winkel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abgabe der Kirchliche Nachrichten vor Weihnachten 
Der letzte Donaubote (Kirchliche Mitteilungen) in diesem Jahr erscheint am Freitag, den 19. Dezem-

ber 2025. 

Bitte denken Sie daran, dass der Abgabetermin für die Kirchlichen Mitteilungen vom 20. Dezem-

ber 2025 bis 9. Januar 2026 beim Kath. Pfarramt Munderkingen am Freitag, den 12. Dezember 

2025 ist (E–Mail: StDionysius.Munderkingen@drs.de). 

Im neuen Jahr erscheint der erste Donaubote mit den Kirchlichen Mitteilungen am 9. Januar 2026. 

 
Bußgottesdienste und Beichtzeiten im Advent 
Herzliche Einladung zum Empfang des Sakraments der Buße und zum Besuch der Bußgottesdienste 

im Advent: 
 

Bußgottesdienste:  Sonntag, 21. Dezember 2025, um 18:30 Uhr, in Munderkingen 

Beichtgelegenheiten in der Seelsorgeeinheit: 

Samstag, 13. Dezember 2025, 17:30 Uhr, in Munderkingen   

Beichtgelegenheiten in den Winkelgemeinden finden nach telefonischer Terminvereinbarungen mit 

Herrn Pfarrer Klug unter der Telefonnummer 07357 9205580 statt. 
 

Lichterfeier in Munderkingen 
Am Freitag, den 19. Dezember 2025, feiern wir um 06:00 Uhr eine Lichterfeier in der St. 

Dionysiuskirche. Im Anschluss gibt es ein Frühstück.  
 

St.–Martins–Chorknaben aus Biberach geben Adventskonzert in der Stadtpfarr–

kirche Munderkingen 
In der Stadtpfarrkirche in Munderkingen findet am 3. Adventsonntag, den 14. Dezember 2025, um 

17:00 Uhr, ein Konzert mit den St.–Martins–Chorknaben Biberach (Leitung: Johannes Striegel) statt.  

Der Eintritt für dieses musikalisch–geistliche Adventskonzert ist frei. Die Chorknaben bitten um eine 

Spende. 



Lust auf gemütliche Abende mit Wolle und Nadel? 
Egal ob stricken, häkeln oder sticken – bring deine Handarbeit mit und 

verbringe entspannte Stunden mit Gleichgesinnten! Wir quatschen, tauschen 

uns aus und lassen die Nadeln klappern  
 

Wann:  Freitag, 12. Dezember 2025 von 18:30 Uhr bis 21:30 Uhr 

Wo:   Gemeindehaus St. Michael in Munderkingen, Gruppenraum 
 

Kath. Kirchengemeinde Munderkingen 

 

Aufruf der deutschen Bischöfe zur Weihnachtsaktion Adveniat 2025  
Liebe Schwestern und Brüder,  

die indigenen Völker im Amazonasgebiet zeichnen sich durch ein Leben im Einklang mit der Natur 

aus. So sind sie Vorbilder für die Bewahrung der Schöpfung, die den Menschen anvertraut ist. Doch 

es gibt auch eine dunkle Seite: Häufig leben diese Völker in großer Armut. Sie erfahren Ausgren-

zung, Ausbeutung und Vertreibung.  

Die diesjährige Weihnachtsaktion des Lateinamerika–Hilfswerks Adveniat steht unter dem Motto 

„Rettet unsere Welt – Zukunft Amazonas“. Sie hilft indigenen Gemeinschaften, ihre Rechte zu schüt-

zen und zerstörerischen Eingriffen entgegenzuwirken. Dies ist wichtig für uns alle. Denn die Regen-

wälder mit ihrer Vielfalt an Tieren und Pflanzen sind für die ganze Menschheit unverzichtbar. Mit 

Ihrer Spende bei der Weihnachtskollekte, die den Projekten von Adveniat zugutekommt, tragen Sie 

gemeinsam mit den indigenen Völkern zur Bewahrung der Schöpfung und zur Rettung unserer Welt 

bei. Bitte zeigen Sie Ihre Verbundenheit mit den Menschen in Lateinamerika durch Ihre großherzige 

Spende und Ihr Gebet.  

Herzlichen Dank und Vergelt’s Gott!     Dr. Klaus Krämer – Bischof 
 

Reinigungskraft (m/w/d) 
Die Kath. Kirchengemeinde Munderkingen sucht zum frühestmöglichen Termin für 

das Gemeindehaus in Munderkingen eine/n  

Reinigungskraft (m/w/d) 

unbefristet mit einem Beschäftigungsumfang von 6,9 Stunden in der Woche oder nach 

Absprache.  

Das Aufgabengebiet umfasst neben den üblichen Reinigungsarbeiten auch Mithilfe bei Sonderreini-

gungen.  

Wir erwarten uns eine/n flexible/n und teamfähige Mitarbeiter/in, der/die anstehenden Aufgaben bei 

„freien“ Zeiteinteilung und nach Einarbeitung übernimmt. Sie zeigen Verständnis und Interesse für 

die Aufgaben der Katholischen Kirche und bejahen die Eigenart des kirchlichen Dienstes.  

Die Einstellung und Vergütung erfolgt nach der Arbeitsvertragsordnung der Diözese Rottenburg-

Stuttgart, vergleichbar Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes der Länder (TV-L). 

Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte bis zum 5. Januar 2026 an 

die Kath. Gesamtkirchenpflege, Renate Münst, Kirchhof 2, 89597 Munderkingen, Tel: 07393 

959904, E-Mail: GKG.Donau-Winkel@drs.de 
 
 

 

 

Jahresprogramm 2025 der Dekanatsgeschäftsstelle Ehingen–Ulm 

Mandolinensolokonzert über die adventliche Sehnsucht 
Am 4. Adventssonntag, den 21. Dezember 2025, 17:00 Uhr, spielt Dr. Wolfgang Steffel in der Ul-

mer Nikolauskapelle, Neue Str. 102 ein Mandolinensolokonzert. Der Titel lautet „Chromatischer 

Sehnsuchts–Advent“. Die Chromatik mit ihren auf– und absteigenden Halbtonschritten erzählt von 

der Sehnsucht auf Ankunft, nach Ganzheit, nach Vollendung und einem neuen Anfang. Bach (1685 –

1750) ist unbestritten ein Großmeister der Chromatik. Zu ihm gesellen sich der Zeitgenosse Westhoff 

(1656 – 1705), Frescobaldi (1583 – 1643) und der Renaissance–Lautenist John Dowland (1563 –

1626), der in „Forlorn Hope Fancy“ vom Fahrenlassen der Hoffnung und ihrer Wiedergewinnung er-

zählt. Texte zur Hoffnung der Jesuiten Friedrich von Spee und Karl Rahner vertiefen das Erleben. 

Ohne Anmeldung, Eintritt frei. Für die anschließende Möglichkeit zum Abendessen in der Taverna 

Azzurra ist Anmeldung beim Dekanat, Tel.: 0731 9206010, E–Mail: dekanat.eu@drs.de bis 18. De-

zember 2025 nötig. 


